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Jenen hochwürdigen Herren, die zur Zeit des Welt-

krlieges Milıtärseelsorge leisteten und meıne. Abhandlunglesen, WAare ich sroßem Danke verplfilichtet, WEn sS1e
MIr uUurz mitteilen möchten, ob S1€e selbst je die Kri'egs_-walfen gesegnet, ob S1e ]Je eLwas gehört haben, daß andere
Feldkuraten elıfe solche degnung vorgenommen hätten, ob
]1e 1N€e degnung der Kriegsinstrumente Vo  eu) den kirch-
lichen der miıiliıtärischen Vorgesetzten angeordnet, bezw.
gewünscht ‚oder erbeten wurde. Es genugen ZWAar die
ben beigebrachten Dokumente vollständig, uln Nnkönnen,; daß die Kırche nıe die Kriegswaffenhabe, aber der JTatsachenbeweis würde iınfach überwäl-
tigend, ich VOIN Last allen Feldkuraten 1ne Erklä-
LUg erhielte, daß s1e n1ıe die Kriegswaffen ne ha-
hben Allen, die dieser meıner Anregung iolgen, se1l gleichım vorhinein der herzlichste Dank ausgesprochen.

Üie naflrlichen Rechte er 1}  D Nach er der
und er christlichen Offenbarung.

Von Viklorl Cathrein (F

ılıe für die INeENSDie Bedeütüpg der Fam
ait lchli‘che Ges_gll-

Die Familie ist die Wurzel und G;*un’älage der ganzenmenschlichen Gesellschaft. S1e ist die erste, dauernde,
Von der Natur selbst geIorderte Gesellschaft der Lebens-
gemeinschaft V  — Mann, Frau un Kindern. Die willkür-
lichen Phantasien eines ursprünglichen regellosen Ge-
schlechtsverkehrs (Promiskuität) sSınd längst Vo  — der
ernsten Ethnologie 1n das Reich der Fabeln verwlıesen.
Mlıt Recht sagt Große:*) AD  1e Lestgefü te Famlilie ist
keineswegs erst eıne spate Errungenschaft der Ziviılisa-
tion, SoNndern sie besteht schon aut den untersten Kultur-
stufen als Regel hne Ausnahme.‘“

Die Familie ist uch die erste; VOoO  >> Gott gewollteErziehungsanstalt, W1e die Geschichte aller Völker un
Zeiten beweist. Sie ist terner- die erste Wiırftschaftsgemeln-Schaft, die unter Leitun des Hausvaters den nötigenUnterhalt herbeischaflft. 1e ıst weıterhin die erste elı-
QioNSgemMeINSCHhaft. Bevor ott durch Moses eın eigenesPriestertum ‚eingesetzt hatte, War der Hausvater VOo

Die HKormen der
L896, / Famıilıe und dıe For_men‘ der Wirtschaft.
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selbst‘ gewissermaßen der geborené Priester des Hauses.
Noe Mos S, Abraham Mos 12, Jakob MOs
28, 18), Job (1 brachten iIm Namen PF Sanzch Ha-
miılıe Opfer dar Endlich ist die Familıe der Ursprung
und die Grundlage der politischen Gemeinschaft. Nicht
die einzelnen Indivıiduen dıe ersten Bausteine des
Staates, sondern die Väter qals Häupter un Repräsen-
anten der Famıilie.

Schon hleraus ergibt sich, weich ungeheure Bedeu-
LUung die richtige Beschaffifenheıit der Familıe TÜr die
menschliche Gesellschait hat Miıt Recht sagt Papst Leo

„AUus der heiligen Einrichtung der Familıie Lolgt
notwendi das Gemeinwohl, dessen Grundlage die Fa-
miılie 1st.  .. Und wiederum:®) 99  en ist bekannt, daß das
prıvate un öffentliche Wohl meılisten VO der äaus-
lıchen Erzıehung abhängt. Denn jJe tiefere urzeln dıie
Tugend 1n der Familıe schlägt un Je sorgfältiger die
Herzen der Kinder durch Wort un Beispiel der Eltern
nach den Vorschriıften der Keligion gebildet werden,

reichere Früchte strömen qui die ganze Gesellschait
über. Deshalb ist VOo  9} der höchsten Wichtigkeıit, daß
dıe häusliche Gesellschafit nicht 1Ur heilig eingerichtet
sel, sondern uch durch heilıge (resetze geleitet werde
un daß der relig1öse (zeist un die christliche Lebensart
in 1hr epflegt werde.

ber WIE soll die Famulıe eingerichtet sein? In dieser
Frage herrscht eute eın grenzenloser Wirrwarr, eine
wahre Anarchie. Jeder glaubt sich berechtigt, dıie Familie
ach seinen persönlichen Einfällen einrichten der
gestalten können. Alles, W as bisher bestanden, wird
entweder geleugnet oder In Zweiftfel gEZOSCN. Glücklicher-
welse haben WIT Katholiken 1n dieser rage zwel ei-

Jässıge Wesgweiserinnen. Die eine ist dıe gesunde chriıst-
liche Phiıloso hıe, die Philosophıa perenn1s, die Al} der
and der SIC erelil Vernunftgrundsätze un der Erfah-
rung schon längst die wesentlichen Aufgaben, Rechte un
Eigenschaften der Famlilie, soweıt die rein natürliche
Ordnung 1n Betracht kommt, klargelegt hat Dazu kommt
annn och als höhere un unfehlbare Wegweiserın die
christliche Offenbarung, wI1e S1e uns VO der Kirche, der
VOINl Christus bestellten Führerıin un Lehrerin qu{i dem
Wege des Heils, und besonders VO ihrem Oberhaupt,
dem apsl, vorgelegt und erklärt wird. um ersten aps
und 1n ıhm en seinen rechtmäßigen Nachfolgern
hat der ewige Sohn Gottes ‚ggsprochen (Mt 16; 9)

“) Novum argumentum VO November 1890
2) Ruvrvld4schreiben‘_ emınem fugıt VO 1 Juni1 1892.



e  Cathrein, Die natürlichgn ecnhte der TFamilie. 269

ADü bist Petrus (def els un aut diesen Felsen wıll ich
die Piorten der Hölle werdenmemIne Kirche bauen,;

S1e nicht überwältigen. Und dır 111 iıch die Schlüssel des
Hımmelreiches geben. Was immer du binden wirst qauf
irden; das soll uch 1m Himmel gebunden se1n, und W as
immer du Jösen wiıirst auf Erden, das soll uch 1m Hım-
mel gelöset SeIN.- Und wıederum (Lk 22 32) . JeR habe
LUr dich gebeten, daß eın Glaube nıcht sebreche, un
WenNnn du einst bekehrt se1Nn wirst, stärke deine Brüder.‘
Ihn hat Christus, der ew1ge Hiırte, VOL seiner Himmel-

ZUILL siıchtbaren Oberhirten seiner SaNzZech Herde
hestellt (Jo 21 O

Das ist die Üagna Charta des Papsttums un der San-
Ze1 katholischen Kıirche. Selbstverständlich gelten die
Waorte des Eirlösers NUr tür das sıttliıch-religiöse Gebiet.
aber dieses umtaßt 1n weıtem Umfang das Gebiet
des menschlichen Handelns, weıl alle Handlungen se1in
nuUussen, daß S1e dem Gesetze Gottes und dem Endziel des
Menschen entsprechen. SS ..  ist  ’ sagtl Pıus 26:8) „dem
Christen, W as immer ER Lut, uch 1n der OÖrdnung der
irdischen Dinge, nıcht erlaubt, die übernatürlichen (üter

vernachlässigen, vielmehr mu alles qu{i das
höchste (zut qals se1n etztes Ziel hinordnen gemäß den
reinen Vorschrilten der christlichen ahrheıt Alle seıiıne
Handlungen UNnNterstiehen In 1INSLIC auf ıhren Charakter
VON (zut un BöÖöSs, auf ıhre Übereinstimmung mıt
dem natürlıchen un öttlichene dem Urteil un der
Jurisdıktion der Kıiırc e

Noch eın ehender spricht sich hierüber aus der
gegenwärtige g Mapst Pıus AF2) „An die Spiıtze Unserer
Ausführungen setizen WIT den schon VO  — Leo 111 in
helles Licht gestellten Satz ach Recht un Pfhicht wal-
ten WIT krafit nNnserer OCAsSten Autorıität des Rıchter-
amtes ber. die gesellschaftlichen un wirtschaftlichen
Kragen (Rerum novarum). Gewı1ıß ward der Kırche nıcht
die Aufgabe, die Menschen Lı einem bloß vergänglichen
und hinfälligen Glück tühren, sondern ZUFLF ew1ıgen
Glückseligkeit. Ja, ‚die Kırche würde C sıch als einen
Übergriff anrechnen, srundlos 1n diese iırdischen Ange-
legenheiten sıch einzumischen . .°) Aber unmöglich kann
die Kirche des von ott T übertragenen Amtes sich be-
eben, ihre Autorität geltend machen, nıcht ZW ar in

technischer Art; wolür sS1e weder ber die geeIS-
® In seinem chreıiben Sınguları quadam Vo September 1912
2 Rundschreiben über dıe gesellschaftliıche OÖrdnung Quadra-

gesimo anno) on Maı 1931
S Rundschreiben Ubı ArCANO Dezember 1922



270 —_-  Cathrein, Die natürlichfsn RKechte der Familie.270  S ICiavtihrqivr;‚ D,ie natü;lich{gn VBe}g:äht}e der ??m1llef S  S  S  -  Äneteri Mittel Verfugt‚noch eine lS"é  ndung erhalten hat  ;  wohl aber in allem, was auf das Sittengesetz Bezug hat.  Die von Gott Uns anvertraute Hinterlage der Wahrheit  und das Uns von Gott aufgetragene heilige Amt, das Sit-  tengesetz in seinem ganzen Umfang zu verkünden und —  cb erwünscht, ob unerwünscht — auf seine Befolgung zu  dringen, unterwerfen nach dieser Seite hin wie den gesell-  schaftlichen, so _ den wirtschaftlichen Bereich vorbehalt  los Unserm höchstrichterlichen Urteil.“  7  ;  „Denn wenngleich Wirtschaft und Sittlichkeit jede  in ihrem Bereiche eigenständig sind, so geht es doch fehl,  die Bereiche des Wirtschaftlichen und des Sittlichen der-  art auseinanderzureißen, daß jener außer alle Abhängig-  keit von diesem tritt. Die sogenannten Wirtschaftsgesetze  ... besagen nur etwas über das Verhältnis von Mittel  und Zweck und zeigen so, welche Zielsetzungen möglich  und welche nicht möglich sind. Aus der gleichen Sach-  güterwelt sowie der individuellen und sozialen Natur des  Menschen entnimmt sodann die. menschliche Vernunfit  mit Bestimmtheit das von Gott, dem Schöpfer, der ge-  samten Wirtschaft vorgesteckte Ziel.“  Die hier für das soziale und wirtschaftliche Leben  aufgestellten Grundsätze gelten in besonderer Weise hin-  sichtlich der Familie, die viel inniger als andere soziale  Belange mit Religion und Sittlichkeit zusammenhängen,  wie wir noch zeigen werden, und deshalb auch in höhe-  rem Grade der Leitung der Kirche untersteht. Die Päpste  haben nun schon oft dargelegt, wie die Familie nach den  Forderungen der Vernunit und des Glaubens eingerichtet  sein soll. Weil aber diese Lehren in vielen päpstlichen  Kundgebungen zerstreut sind, von manchen nicht gehört  und nicht beachtet oder bald wieder vergessen werden,  halten wir es für.sehr nützlich, die wichtigsten dieser  Lehren kurz, übersichtlich und systematisch geordnet zu-  sammenzustellen und soweit notwendig, zu erläutern  und zu begründen. Um unsere Arbeit nicht allzu sehr aus-  zudehnen, wollen wi  S  r nur die Rechte der qui!ie berück-  sichtigen.  Er  Die Totengräber der Familie.  Die Familie ist heute in ihrem Bestande schwer be-  droht, und zwar am meisten von der Seite, die vor allem  zu ihrem Schutze berufen ist, nämlich von Seiten des  Staates. Mächtige  olitische Parteien huldigen der Mei-  nung, die Familie  b  estehe bloß durch Staates Gnade. Sie  ;  halten sich d'eshglb fü1f berechtigt, dem Stégt alle Auf-ofen Mittel verfügt, noch eine Sendung erhaltén hat
ohl aher ın em, WAaSs auf das dSıttengesetz Bezug hat
Die von ott Uns anvertraute Hıinterlage der Wahrheıt
und das Uns VOoO  — ott auigetragene heilige Amt, das Sit-
LengeselzZ 1n seinem ganzen Umfang verkünden un
ch erwünscht, ob unerwünscht quf seıne Befolgung
dringen, unterwerlien ach dieser Seıte hın WI1€ den gesell-
schaftlichen, den wirtschaitliıchen Bereich vorbehalt
1OS Unserm höchstrichterlichen Urteil.“

„Denn wenngleıich Wirtschait und Sittlichkeit jede
in ihrem Bereiche eigenständig sind, geht doch fehl,
die Bereıiche des Wirtschaftlichen un des Sıttlichen der-
arl auseinanderzureıßen, daß jener außer alle Abhängı1g-
keıt VO diesem trıtt Die sogenannten Wirtschaitsgesetze

besagen L1LUL ELWAaS ber das Verhältnis Von Mittel
un Zweck un zeigen welche Zielsetzungen möglıch
und welche nıicht möglich sS1ind. Aus der gleichen Sach
güterwelt SOWI1E der individuellen und sozlalen 4QEUFT. des
Menschen entnımmt sodann die. menschliche Vernunit
aıt Bestimmtheıt das VO  b Gott, dem chöpfer, der g..
samten Wirtschait vorgesteckte Ziel.“

Die 1er TÜr das sozlale un wirtschaftliche Leben
aufgestellten Grundsätze gelten 1n besonderer W eise hıin-
sichtlich der Famılıe, die jel inniıger als andere sozlale
Belange mit el1g10n nd Sittlichkeit zusammenhängen,
wWwWI1e WITr noch zeigen werden, und deshalb uch 1ın höhe-
TIn Grade der Lieıtun er Kirche untersteht. Die Päpste
haben HLE schon oit argelegt, W1€ die FKFamılie ach den
Forderungen der Vernunit un des Glaubens eingerichtet
seın soll Weıl ber diese Lehren 1n vielen päpstlichen
Kundgebungen zerstreut sınd, von manchen nıcht sehört
un nıcht beachtet oder. bald wieder VETSESSCH werden,
halten WITr ür. sehr nützlich, die wichtigssten dieser
Lehren kurz, übersichtlich HE systematisch geordnet
sammenzustellen un soweılt notwendig, erläutern
un begründen. Um unsere Arbeıt nıicht allzu sehr 4 US-

zudehnen, wollen WI1 LUr die Rechte der qui lie berück-
sichtigen. 11

Die Totengräber der Familie.
Die Familie ist heute 1n ihrem Bestande schwer he-

droht, un ZWar A meısten VO  a der Seite, die VOT allem
ihrem Schutze hberufen ist, nämlich VO  m Seiıten des

Staates Mächtige olitische Partejı:en huldigen der Mei-
NUunNg, die Familie estehe bloß durch Staates Gnade  1€
halten sich dEShélb TÜr berechtigt, dem Staat alle Auf-



CaCa  , Die ;I}Vävtriäflich'ér_lln Rechte der Familie.  s  271  Familie zu setzen.  gabén' der Fam1he zu ‘/i'1be1;trvageii‚ ja ihn Vz_m die Stellé Adrer  Da sind vor allem die  Kolmmunis'tén‚ die einen förm-  lichen Vernichtungskampf gegen die Familie führen. Sie  wollen  sämtliche  Produktionsgüter  vergesellschaften  (verstaatlichen). Die Gesamtheit oder .deren Vertreter  leiten dann die ganze Produktion, weisen den Einzelnen  ihre Arbeit in der planmäßigen Produktion an und teilen  ihnen vom Gesamtprodukt den „gerechten“ Anteil mit.  Die Familie hat keine eigene Wirtschaft mehr. Schon da-  durch wird die Selbständigkeit der Familie untergraben.  Außerdem läßt sich die Gemeinwirtschaft auf die Dauer  nicht durchführen, wenn die Gesamtheit nicht auch das  ganze Erziehungs-, Schul- und Bildungswesen übernimmt  und einheitlich in ihrem Sinne regelt. So bleibt der Fa-  milie nur die Aufgabe der Kindererzeugung und dazu be-  darf es keines dauernden Zusammenlebens. Die Familie  ist zerstört. Im Endziel stimmen die Sozialisten mit den  Kommunisten überein. Was Kommunisten und Sozia-  listen _ trennt, ist nicht das Endziel, sondern die Taktık.  Die Kommunisten wollen ihr Zukunftsparadies sofort  durch gewaltsame Revolution und die Diktatur des Pro-  letariats erreichen. Die Sozialisten dagegen sehen ein, daß  eine solche plötzliche und gewaltsame Umwandlung der  heutigen freien Privatwirtschaft mit ihren millionenfach  verschlu  enen Geschäften in eine einheitliche und plan-  mäßige  6  e  meinwirtschaft notwendig zu einem wilden  Chaos führen müßte. Sie wollen deshalb ihr Ziel allmäh-  lich auf dem Wege der Gesetzgebung. im demokratischen  Staat erreichen.  eshalb fordert ihr  enwärtiges (Hei-  delberger) Parteiprogramm zuerst  &X  er  gesellschaftun  aller Produktionsmittel“ und der ganzen Produktion un  setzt als. Mittel. dazu die weitere Forderung bei: „Erzie-  hung, Schulung und Forschung sind öffentliche (das heißt  staatliche) Angelegenheiten, ihre Durchführung ist durch  öffentliche Mittel und Einrichtungen sicherzustellen.“  Der dritte Feind der christlichen Familie ist der Libe-  ralismus, der von Anfan  an kirchenfeindlich gesinnt  war und das ganze öffen  di  che Leben dem Einfluß der  Kirche und der Religion überhaupt zu entziehen suchte.  An die Stelle der kirchlichen Ehe sollte- die auflösliche  Zivilehe treten und das öffentliche Erziehungs- und. Un-  terrichtswesen sollte laizisiert werden. Zu diesem Zweck:  betonte man die Kirchenhoheit des allmächtigen Staates  und gerade dadurch hat der Liberalismus den Kommu-  nisten und Sozialisten die stärkste Waffe geliefert, deren  diese sich nun gegen ihn bedienen; Die Erziehung 1derDie natürlichen Rechte der Familie. 271

Famıilie selizen.
gabén' der Fanıllie übeftragen‚ ja ihn an die Ste11g der

Da sınd VOL allem die Kommunisten, die einen förm-
lıchen Vernichtungskampf die Familie führen. S1e
wollen sämthliche Produktionsgüter vergesellschaften
(verstaatlichen). 1€e (esamtheıt der deren Vertreter
leıten annn die Produktion, welsen den Einzelnen
ihre Arbeıt In der planmäßigen Produktion und teilen
ihnen VO Gesamtprodukt den „gerechten“” Anteil miıt.
Die Famıilie hat keine eigene Wiırtschafit mehr. Schon da-
durch wiıird die Selbständigkeit der Famihie untergraben.
Außerdem 1äßt sıch dıe Gemeinwirtschait qu{i die Dauer
nıicht durchführen, WEn die Gesamtheit nıcht uch das

Erziehungs-, Schul- und Bildungswesen übernimmt
un einheıitlich 1ın ihrem Sinne regelt. So bleibt der Ka-
milie 1LUFr die Aufgabe der Kindererzeugung und azu be-
darf keines dauernden Zusammenlebens. Die Famıilie
ist zerstört. Im Endziel stimmen die Soztalısten mıt den
Kommunisten übereıin. Was Kommunisten und Soz1a-
iisten trennt, ist nıcht das FEindzıiel, sondern die Taktık
Die Kommunisten wollen ihr Zukunftsparadies soliort
durch gewaltsame Revolution und die Diktatur des Pro-
letarıats erreichen. Die Sozilalisten dagegen sehen eIN, daß
eine solche plötzliche und gewaltsame Umwandlung der
heutigen iIreien Privatwirtschait mıt ihren millionenfach
verschlu CNEeN Geschäften In eine einheitliche und plan-
mäßige S  75 meinwiırtschait notwendis einem wilden
(C‚.haos iühren muüßte S1e wollen deshalb iıhr Ziel allmäh-
ıch au{i dem We der Gesetzgebung 1m demokratischen
Staat erreichen. eshalb ordert. ihr enwärtiges (Hei-
delberger) Parteiprogramm zuerst ° gesellschaitun
aller Produktionsmittel” und der SaANZEN Produktion
Seiz als Miıttel azu die weıtere Forderung be1ı „Erzie-
hung, chulung un Forschung sind öffentliche (das heibt
staatliche) Angelegenheıiten, ihre Durchführung ist durch
öfftentliche. Mittel un Finrichtungen sicherzustellen.“

Der dritte Feind der christlichen Famihe ıst der Libe-
ralismus, der VO  — Anfan kirchenieindlich. gesinnt
WAar und das Hentliche Leben dem Eintluß der
Kirche un der Relıgion überhaupt entziehen suchte.
An die Stelle der kirchlichen Ehe sollte: die auflösliche
Zivilehe treten un das öffenthche Lkrzıehungs- un I8
terrichtswesen sollte latızısıert werden. LZu diesem Zweck
betonte INna  e} die Kirchenhoheıt des allmächtigen Staates
und gerade dadurch hat der Liberaliısmus den Kommu-
nısten un Sozlalisten die stärkste Waffe . geliefert, deren
diese sic_h Nu ihn bedienen; Die Erziehung der
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Kinder ist der e1gentliche Zweck der Famıilie un ist ıhr
viel wesentlicher als der Kıgentumsbesıitz. Wenn HU der
aa das ec hat,; der Familie. die Kindererziehung
entreißen, warum sollte VOTL dem Privateigentum alt
machen? Die Kommunisten un Sozilalisten sind 1Ur die
konsequenten Erben' ‚.des Liberalismus.

111
Ist der aa die Quelle alles Rechts?

Die stillschweigende Voraussetzung, VO  — der die
Feinde der Kamılıe ausgehen, ist der (Glaube die recht-
TO6 INAC des Staates der der Grundsatz: der Staat
sSel dıe Quelle alles Rechts, die Kamılie habe tolglıch 198088
die Kechte, die der Staat iıhr gewährt. Diesen rundsatz
nNUussen WIr ELWAS näher beleuchten

Praktısch en Z W. [8381 jeher viele Machthaber
em Prinzıp der Staatsallmacht gehuldigt. Man denke DUr
an die römiıischen Kalser un die orl]entalıschen espoten.
Z7u Joseph sprach Pharao 1 Mos 413 44) „Ohne deinen
Befehl soll keın Mensch seine and der seinen Fuß be-
WCSCH 1m SanNnzeNh Lande Ägypten. Man denke tierner
den fürstlichen Absolutismus, der seıt der Reiormatıiıon
aufkam un selbst die Religıon un das Gewıissen der
Untertanen der ‚Wiıllkür der Regenten überlhieitierte. ber
diese Staatsallmacht theoretisch als berechtigt hinzustel-
len, Wr der neuesten Zeıt vorbehalten. Zuerst wurde, wWw1€
schon bemerkt, die Staatsallmacht vo Liberalismus pPIO-
amıert, wenıgstens qauft geistigem (zebiet. Ihm kam ann
die deutsche Philosophie Hılfe, namentlich die Schule
Hegels. ach ege ist der Staat 35  die Wirklichkeıit der
sittlichen Idee”, „das un tür sıch Vernüniftige”‘, „abso-
Iuter Selbstzweck”, hat „das höchste Recht SE die
Kinzelnen, deren höchste Pflicht ist, Mitglie des
Staates ZUu SEeIN...  ..  7 Der aa ist 39 öttlicher Wille als
gegenwärtiger, S1IC ZUFr wirklichen estalt un Organı-
satıon einer Welt entfaltender Geist”.®) Ja, bezeichnet
den Staat als den „wWirklichen, hienieden präsenten
Gott‘.?

eıter kann man 1n der Vier Ötterun des Staates
nıcht mehr gehen. Wıe sehr diese nschauungen He els  4
des „Zuchtmeisters des staatlıchen Denkens“, den
ben die Allmacht des Staates gefördert haben, kann
INa daraus ersehen, daß seıt ege die meiısten. deut-

0 Vgl Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts Sä  t-
1C  e erke, herausgegeben von Lasson, 2 Aulfdl., 257 und 258

S} Lbd 370
} Vgl StÖöCKI, Geschichte der L1EUEeTEN Phı1losophıie. II 163



schefi Rechtslehrer und j ufiéten dén Staat l& dr einzigeOQuelle des Rechts hinstellen und uch den Famılien DUr
jene Rechte zuerkennen, welche ıhnen der Staat verleiht.SO sagt der Berliner Staatsrechtslehrer Lasson:+
„„Das KRecht ist seinem Begriffe ach der Wille des Staa- ©€s: Insoiern derselbe sıch in der KHorm allgemeiner Be-
stiımmungen LÜr das Handeln qusdrückt. Es gıbt daher
Ur eine Rechtsquelle, ‘ nämlich eben den ill1en des
Staates, und das ec wIird ohne Ausnahme aran
kannt, daß der ag © anerkennt. und mit seiner Macht
durchsetzt.“ Der berühmte Jurist Rud Ihering behau

„Der Staat ıst die einzı Quelle des Rechts.‘‘ Im
gleic Siıinne schreıbt artmann:??) 95  1e Rechts-
ordnung Setiz den Staat (1im weıtesten Sinne dieses Wor-
tes VOTAaUS un ist Nur im Staate möglich. ‘ ach FTrPaulsen?) ist „die Staatsgewalt rechtlich unbegrenzt, S1e
kann und wird siıch Grenzen zıehen, ber S1e wird N1IC
durch in ihr entgegenstehendes ec VoNn außen be-
srenzt. Souveränität ist rechtliche Omniıpotenz, der mıt
negativer Wendung: der Staat kann NIC. unrecht tun:  .
Ahnlich drücken S1
andere aus.!*) ch . Wundt, ' Neukamp und Yiele

Wie weıt 1€eSsCI Grundsatz von der Ailinacht des
Staates. gedrungen WAar, konnte man 1m Kulturkamp{fsehen. Als die Katholiken im preußischen Landtag sich

die Maigesetze quti ıhr Gewissen beriefen und be-
(onten, N mMmUSSe: ott ‚mehr gehorchen als den. Men-
schen, rıelen ihnen die Liıberalen entruüstet „Das istder Frevel der Revolution  !$6

1r müssen aber + ochSG  73  schen Becht r und Jorlen dem Staab als die einige  Quelle des Rechts hinstellen und auch den Familien nur  jene Rechte zuerkennen, welche ihnen der Staat verleiht.  So sagt der Berliner Staatsrechtslehrer Ad. Lasson:'°)  „Das Recht ist seinem Begrifle nach der Wille des Staa-  .  tes, insofern derselbe sich in der Form allgemeiner. Be-  stimmungen für das Handeln ausdrückt. Es gibt daher  nur eine Rechtsquelle, nämlich eben den Willen des  é  Staates, und das Recht wird ohne Ausnahme daran er-  kannt, daß der Staat es anerkennt. und mit seiner Macht  durchsetzt.“ Der berühmte Jurist Rud. v. Ihering behaup-  tet:**!) „Der Staat ist die einzige Quelle des Rechts.‘“ Im  gleichen Sinne schreibt E. v.  artmann:*) „Die Rechts-  ordnung setzt den Staat (im weitesten Sinne dieses Wor-  tes  voraus und ist nur im Staate möglich.‘“ Nach Fr.  Paulsen*) ist „die Staatsgewalt rechtlich unbegrenzt, sie  kann und wird sich Grenzen ziehen, aber sie wird nicht  durch ein ihr entgegenstehendes Recht von außen be-  grenzt. Souveränität ist rechtliche Omnipotenz, oder mit  negativer Wendung: der Staat kann nicht unrecht tun.“  Ähnlich drücken si  andere aus.*!*).  r  gh W _ Wundt, 'Ngukamp' und Yie;le  Wie weit dies  er Gründsaiz' vori ‚ der Ailinacht ‚des  Staates. gedrungen war, konnte man im Kulturkampf  sehen. Als die Katholiken im preußischen Landtag sich  gegen.die Maigesetze auf ihr Gewissen beriefen und be-  tonten, man müsse Gott mehr gehorchen als den Men-  schen, riefen ihnen die Liberalen entrüs  s  tet “zq: ‚-‚Das ist  der Frevel der Revolution!“  *  Wir müssen aber noch  'einer'1 a1iderefi Grund er  wähnen, der zum Glauben an die Allmacht des Staates  führte. Nach Kant ist der Mensch autonom, nur er selbst  kann sich im Gewissen verpflichten. Alle äußeren Gesetze  sind aus’sich nur Zwangsmaßregeln, solange der Einzelne  sie nicht sich selbst zur Pflicht macht. Und da der Staat  allein durchgreifenden Zwang ausüben kann, so lag die  Schlußfolgerung nahe, der Staat sei die einzige Quelle  des Rechtes. Recht und staatlicher Zwang wurden identi-  fiziert. Um einzusehen, wie grundverkehrt und verderb-  lich die Behauptung ist, der Staat sei die einzige Rechts-  quelle, braucht man sich nur die Folgerun  gen zu ver-  gegenwärtigen,‘zu ‚ denen s'‚ié»n<qatwe‘ndig führt.  -  10)  System der Rechtsphilosophie 1882, S. 413  *) Der Zweck im Recht, 1882.. I. S. 318.  42  Das sittliche Bewußtsein, 1879, S. 40;  —  >  n  ä  7  7  E  °) System der Ethik, 1906. II. S. 546.  —1924 E S6a  *®) Vgl. Gathrein, - Mora@hilosbphi‚e, _6. Al‚1‚fl  18  .;'f‘hed;-ybi;n#. Quartäl{chgift!*_ .IL 1882einen. anderen Grund er-
wähnen, der zum Glauben an die Allmacht es Staates
iührte. Nach Kant ist der Mensch autonom, NUur er selbst
ann sich im Gewissen verpflichten. lle außeren Gesetze
sSınd au  N sich NUuUr /Zwangsmaßregeln, solange der Ekinzelne
sıe nıcht sıch selbst _ zur Pflicht macht. Und da der Staat
allein durchgreifenden Zwang ausüben kann, Sso Jag die
Schlußfol erung nahe, der Staat se1l dıe eEINZICE Quelledes Rechtes. Recht und staatlicher Zwang wurden 1ıdenti-
Hziert. Um ‚einzusehen, W1e grundverkehrt nd verderb-ich die Behauptung ist, der Staat sSe1l die einzige Rechts-
quelle, braucht man sich LU die FolgerunSCH Zu VOF-gegenwärtigep‚ zu denen sie notwendig tührt

- System der Rechtsphilosophie 1882, 412Der Zweck im ec| 1882 :318.
12 Das sıttliche Bewußtsein, 1879,—““  —— —— System er Ethik, 1906. H 346. F 1924, 563<3) vgl Cathrein, Moralphilosophie, Aufl.The;l;;p;‘akt. Quartalsehrift‘. 1632.



D’{4 Gathreın, Dıe natürlichen Reéhté der Familie
Ist der Staat die einz1ge Qüélle des Re'chté, / so Xannn

es selbstverständlich eın ungerechtes Staatsgesetz geben.,
Um eiINn Staatsgesetz ungerecht HECNNEN können, muß
FaW eine höhere., ber dem SE stehende Rechtsquelle
qanerkennen. KEıine solche 1bt ber N1IC WE der
Staat die einzige Rechtsque le ist Nabuchodonosor gebot
seınen Untertanen, selne Statue anzubeten. Da er die eiIN-
zıge Kechtsquelle In Babylon War, mußte sein Ge-
selz als gerecht anerkennen. JTle Gesetze, welche die
Blutmänner der Iranzösıschen Revolution un die Neu-
tıgen Machthaber 1n Rußland erlıießen,  müssen als SC-
recht angesehen werden.

Kommt alles Recht OIM Staat, gıbt selbstver-
ständlich eın Naturrecht. Denn das VO aa OC-
hende Recht ist eın Naturrecht, sondern posılıves e

besteht nıcht durch die Natur, sondern durch den
Wiıllen der jewelıigen Regierungen, andert sıch VO aa

Staat un sehr oft ın demselben aa Man ann sıch
also dem Staate gegenübher n1ıe qaut eın natürliches Recht
beruten Die Eıinzelnen en eın natürliches Recht qauti
T Leben, ihre Ehre, iıhre Freıiheıt Miıt tem
Grund kann INal aut diese Ansıcht die spöttische
„RKechtsirage‘ Schillers anwenden:

Jahre lang schon bedıien‘’ ich miıch meıner 4ase ZU Rıechen:
Hab’ IC denn wirklıich S1e uch eın erweisliches Recht?

Die Antwort muß lauten: W enn du beweısen kannst, daß

nıcht
der Staat dir dieses Recht verliehen Har hast du CS, sonst

Wiıe die LFinzelnen, haben uch die Famıulıen AUuS
sıch keine Rechte S1e sınd Sanz der Willkür des Staates
überheiert un haben 1LUFr die Rechte, welche die Staats-
regiıerun
beliebht.

iıhnen A gewähren beliebt un lange ihr

Gibt eın Naturrecht, gıbt uch eın Völker-
rec Denn alle völkerrechtlichen erträge haben keine
dauernde Verpflichtung, WEeNN INa  a den naturrechtlichen
rundsatz nıcht anerkennt, daß INa verpflichtet sel, die
eingegangenen Verträge halten.

Kommt alles Recht VOo Staat, kann selbstver-
ständlich eın VO Staate unabhängı und selbstän-
iges Kirchenrecht geben, ]a, ott sel st hat annn eın
CC  9 den Menschen, seınen Geschöpfen, etwas Zzu be-
fehlen, WE ihn. der Staat nicht azu ermächtigt, W as
heute 1ın den meılsten Staaten nicht. geschieht.

Kurz der Grundsatz, der Staat se1 die einz1ıge Quelle
des Rechts, - 1ıst ungereimt und tührt vernunit-
widrigen Folgerungen‚ daß man kaum begreift, wıe hoqh-
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gebildete und lgel‘efifte : Männer ihm huldigen konntén‚und es ist endlich Zeıit mıt demselben gründlich auizu-
raäumen. Mıt Recht hat Piıus ım Habust> den Satz
verurteilt: „Der Staat: hatı da ß die 2uelle aller Rechte
ist, eIN SEWISSES durch keine Grenzen beschränktes
eeht.“ In dem Rundschreiben Quanta cura*®) verwartderselbe Papst telerlich die Behauptung, ”  1€ häusliche
Gesellschaft der die Famılıe entliehne ıhre Da-
seinsberechtigung DO bürgerlichen ecC un Jolglichse]len qalle Rechte der Eltern. qut ihre Kinder nd be-sonders das Recht qaut die Erziehung und den Unterrichtderselben, 1U  — eın Ausfluß dem bürgerliphen EGund - V9I1‘ ıhm abhängig.“

sgrundsäize ber das Verhältnis derAllgem"einé Recht
Familie ZU Staat

Keine menschliche Gesellschaft ıst Selbstzweck.Durch jede gesellschaftliche Vereinigung suchen die Men-schen ırgend eın ihnen mangelndes Gut erreichen, unddieses Gut ist der Zweck der betreffenden Gesellschaft.eiches ist NUnNn der Zweck der Familie und des Staates?Aus diesem LZLweck werden WITr das richtige Verhältnisder beiden UOrganisationen bestimmen können.
Der Hauptzweck der Familie kann eın anderer SEe1INals die würdige Fortpflanzung des Menschengeschlechts.Wie allen Sinnenwesen, hat der Schöpfer uch denMenschen den Iriıeh ZAUTE Fortpflanzung und ZUTFC Arterhal-

Lung ın die Natur gele. Das erste Menschenpaar wurde
unmıiıttelbar VOo ott geschaffen erhielt den Auftrag:
hıldete dieses Ehe
achset nd mehret euch. Mit den gezeugten Kındern

Aar die erste Famlilie, eıne kleine,aber wahre Gesel schaft, ıIn der gegenseılige Pflichtenun Rechte gab, ehe eın Staat exıstierte. Gott; der All-
welse, konnte die Menschen N1IC auf die rde seizen und
mußte ıhnen Pflichten und Re
cS dem Zutfall überlassen, W as aus ihnen werden solle Er

chte qaut den Lebenswegmiıtgeben, damit eın geordnetes Gesellschaftsleben be-stehen könne un nıcht die Tohe Gewalt herrsche. DieEhegatten hatten genseıtige Pflichten und Rechte. Siehatten uch die g«icht un mıthin uch das Recht ihreinder erziehen. Die Kinder hatten die Pflicht des Ge-
OrSams die Eltern. Allen Gliedern diesör Familie

NC  n gewisse Pflichten und Rechte gemeinsam, die S
15) Prop.
10) 1864Vom Dezember

15
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zusagen die notwendige- Ausstéuer’ der en mensch-
lichen Natur ausmachen. Je hatten as CC Z 1IOTr-
dern, daß ıhr Leben, ihre Gesundcheit, ihre Ehre, ihre
Freiheıit 9C Als Kaıln seinen Bruder erschlug, verletzte
er nıicht 11UL die Nächstenliebe, SsoOonNdern uch dıe érf:ch-tigkeıt, obwohl och kem Staat bestand.

Als dıe Kinder der ersten Filtern STO wurden, gi‘ün—
deten S1Ee CL Familıen, dıe sıch ursprünglich ohl 1n er
Nähe der Stammeltern. ansıedelten, aber doch ihre Selb-
ständıigkeit als Familien beanspruchten. Aus dieser
sammenlebenden Mehrheıt VO  > Famıhlien bıldete sıch ail-
mählich eın gröheres (jemeinwesen, eın primıtiver Staat,
1n em wahrscheinlich der Stammvater- der der AÄAlteste
der geborene Leiter WAar. och OE immer er erste
Leıter dieses (1emelInwesens ewesen sel, eine gemeinsame
Autorıtat W ar unbedingt ‚no?yvendig‚ un diese Autoriıität
an sıch nd abgesehen VON: ıhrem konkreten Jräger kam
unmiıttelbar OIl ott selbst. Wiıe WITr AUusSs der gesellschait-
lichen Natur des Menschen erkennen, wollte Gott, daß cdie
Menschen In einer ‚staatlıchen Gemeinschait Jebten, e

mußte deshalb auch alles wollen, einem olchen
Gemeinschaftsleben notwendig ist Dazu gehört VOL allem.,
daß c eine Autorität gebe, die eiugt ıst, alles ZU Ge-
meinwohl Notwendige anzuordnen. -Daß die Menschen
in der bürgerlichen Geselischait leben‘”,  .. sagt Leo X: )
„gebietet die atur, der besser gesagt, Gott, der Urheber
der. Natur. Nun ber kann eine (zesellschait weder be-
stehen, och sedacht werden, 1n der nicht eiıiner die
Willen der Einzelnen lenke, daß gewissermaßen eın
W ille AUusSs den vielen entstehe und alle richtig un geord-
net quft das Gemeinwohl hingeleitet würden. ott wollte
also, daß es 1n der bürgerlichen Gesellschaft solche gebe,
die der Gesamtheit gebieten.' Das hier vom Staate (Ge-
sagte gilt H: gleicher Weise vVon der natjirlicheq V_Gese31—schaft der Familie.

Zu dem; was- dem Staat notwendig  ist, ; gefiört an
erster Stelle der: Rechtsschutz der Glieder der Gemein-
schaftt. Die FKamılien 'schlossen sıch Zu einem srößeren
G(G(Gememwesen: zusammen nicht um ıhre Selbständigkeıit
und iIhre Kechte verheren, sondern um 1n ihren ech-
ten geschützt Zzu werden, soweıt dieselben miıt dem geord-
neten Gemeinschaftsleben vereinbar In ‚ einem
srößeren Gemeinwesen entstehen bald Streitigkeiten über
die gegenseitigen: Rechte und Pflichten. Diese mußten
autorıtatıyv entschieden werden. Außerdem gıbt es ın eiıner
gröheren Volksmenge immer. manche, die sich über dıe

L  S Diıuturnum 1  E vom 2 J un.i 1881
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Rechte der andefn hinwegseti‚en'‚ um en Tüsten 7u
Irönen. Diese mußten 1n dıe Rechtsschranken zurück-
gewlesen un gestraft werden. Der Rechtsschutz WAar 1Iso
dıe ursprünglichste Aufgabe der Staatsgewalt. Daher
wurden die frühesten Kegenten Richter genannt, W1e dies
hel den Hebräern der all war. uch Artemidorus S&gt 1B) S
„Die Alten nannten das Hegieren Richten

Bel weıterer Entwicklung des (zemelnwesens stellte
sıch aber bald heraus, daß der bloße Rechtsschutz nicht
genugte. Es entstanden Bedürinisse des ((Gemeinwesens,
1Ur welche die einzelnen Famıiıllen Nn1C. genügend SOrSCcCNH
konnten un durch gemeinsame Tätigkeıt beiriedigt
werden mußten, W1€ b Abwendung VOI inneren oder
äaußeren Gefahren, Herstellung VOoON Verkehrswegen, g_
ineinsame Jagden der Feste (3 B dgl Diese zweıte Au{fgabe
der Förderung des (emeimnwohls durtfite aber der ersten
Aufigabe des Rechtsschutzes nıcht widersprechen. Was
nutzte den kamılien der Staat, wenn sS1Ee ın ihm ihreKechte verlieren müßten?

Um die Familiıe em Staate unterwerfen, be-atürli  Rech  er Familie  n,  77  Reéhtékieß lafidé1ini hif1wéés‚efééfi,il V'um i'hréfi Lusten zu  {rönen. Diese mußten in die Rechtsschranken zurück- -  gewiesen und gestraft werden. Der Rechtsschutz war also _  die ursprünglichste Aufgabe der Staatsgewalt. Daher  2  wurden die frühesten Regenten Richter genannt, wie dies  bei den Hebräern der Fall war. Auch Artemidorus sagt:)  66  „Die Alten nannten das Regieren Richten.  E  -  Bei weiterer Entwicklung des Gemei  nwesens stellte  sich aber bald heraus, daß der bloße Rechtsschutz. nicht  genügte, Es entstanden Bedürfnisse des Gemeinwesens,  für welche die einzelnen Familien nicht genügend sorgen  konnten und so durch gemeinsame Tätigkeit befriedigt _  werden mußten, wie z. B. Abwendung von inneren oder  äußeren Gefahren, Herstellung von Verkehrswegen, ge-.  meinsame Jagden oder Feste u. dgl. Diese zweite Aufgabe  der Förderung des Gemeinwohls durfte aber der ersten  e  Aufgabe des Rechtsschutzes nicht widersprechen. Was  nützte den Familien der Staat, wenn  /  sie iny ihm ihre  Rechte verlieren müßten?  Um die Familie ganz dem  Staate zu unterwerfen, hes  ruft man sich wohl auch auf die dem Staate notwendige  Einheit. Plato meinte, die größte Einheit mache den voll-  kommenen Staat aus. Deshalb wollte er den Staat an die:  Stelle der Familie setzen und ihm die Aufgaben .der Fa-  milien zuweisen. Gegen ihn zeigt Aristoteles!®) sehr gut,  daß nicht für alle. die. gleiche Einheit paßt. Die Einheit-  des Individuums ist größer als die der Familie und diese  größer als die des Staates. Wollte jemand die Familie zur  Einheit des Individuums bringen, so würde er die Familie  zerstören. Nun ist aber die Einheit der Familie größer  als die des Staates und wer den Staat zur Familie machen. .  will, zerstört beide. ‚Der Staat muß sich also hüten, die,  .  berechtigte Selbständigkeit der Familie anzutasten  Was wir im Vorhergehenden an der. Hand der  b’loßénfj  Vernunft über Staat und Familie gesagt haben, bestätigt  die Lehre der Päpste. In seinem  undschreiben Sapien- _  eder Mensch habe Gott _  tiae christianae?®) sagt Leo XIII., ,  zum letzten Zweck und müsse  urch ein tugendhaftes  Leben zu ihm gelangen, diesem Ziele müsse auch die Fa-  milie und der Staat dienen“. „Denn die menschliche Ge-  sellschaft hat von Natur aus nicht den Zweck, des Men-  schen Endziel zu sein, sie soll ihm vielmehr nur geeignete_  Hilfsmittel bieten, um zur Vollkommenheit zu gelangen!“  D  Z  er Staat ist also nicht Selbstzweck. Die Menschen 91nd  38 -Onéiroerit. 2,. 14.  —  *\ - Pokt. I5 1:  ‘‚  20) me ‚ 10. _Järyu}1gr'_ 1890.  —ruit INa  — sıch wohl uch au{t 1e dem Staate notwendige
Euinheut Plato meınte, die srößte Einheit mache den voll-
kommenen Staat Au  N Deshalb wollte den Staat an die
Stelle der Famıilie seizen und ihm die Aufgaben der Ka-
milien zuwelsen. egen ih zeıgt Aristoteles?) sehr Sutl,
daß nıicht  1 TÜr alle die gleiche Kinheit paßt. Die Einheit
des Individuums 1st oröher als die der Familie und diese
srößer als die des Staates. W ollte jemand die Familie ZUTT
Kınhelt des Individuums bringen, würde er die Familıe
zerstoren. Nun ist her die Einheıt der Familie größer _
als die des Staates und wer den Staat Z Familie machen
Wwull,; zerstort beide Der aa mu sich 1so hüten, die.
berechtigte Selbständigkeit der Familie anzutasten

Was WIr 1m Vorhergehenden an der. and der Vbloßen"
Vernunft ber Staat und Familie eSsSa haben, bestätigt
die Lehre der Päpste. In seinem schreıben Saplıen-

eder Mensch habe ottatürli  Rech  er Familie  n,  77  Reéhtékieß lafidé1ini hif1wéés‚efééfi,il V'um i'hréfi Lusten zu  {rönen. Diese mußten in die Rechtsschranken zurück- -  gewiesen und gestraft werden. Der Rechtsschutz war also _  die ursprünglichste Aufgabe der Staatsgewalt. Daher  2  wurden die frühesten Regenten Richter genannt, wie dies  bei den Hebräern der Fall war. Auch Artemidorus sagt:)  66  „Die Alten nannten das Regieren Richten.  E  -  Bei weiterer Entwicklung des Gemei  nwesens stellte  sich aber bald heraus, daß der bloße Rechtsschutz. nicht  genügte, Es entstanden Bedürfnisse des Gemeinwesens,  für welche die einzelnen Familien nicht genügend sorgen  konnten und so durch gemeinsame Tätigkeit befriedigt _  werden mußten, wie z. B. Abwendung von inneren oder  äußeren Gefahren, Herstellung von Verkehrswegen, ge-.  meinsame Jagden oder Feste u. dgl. Diese zweite Aufgabe  der Förderung des Gemeinwohls durfte aber der ersten  e  Aufgabe des Rechtsschutzes nicht widersprechen. Was  nützte den Familien der Staat, wenn  /  sie iny ihm ihre  Rechte verlieren müßten?  Um die Familie ganz dem  Staate zu unterwerfen, hes  ruft man sich wohl auch auf die dem Staate notwendige  Einheit. Plato meinte, die größte Einheit mache den voll-  kommenen Staat aus. Deshalb wollte er den Staat an die:  Stelle der Familie setzen und ihm die Aufgaben .der Fa-  milien zuweisen. Gegen ihn zeigt Aristoteles!®) sehr gut,  daß nicht für alle. die. gleiche Einheit paßt. Die Einheit-  des Individuums ist größer als die der Familie und diese  größer als die des Staates. Wollte jemand die Familie zur  Einheit des Individuums bringen, so würde er die Familie  zerstören. Nun ist aber die Einheit der Familie größer  als die des Staates und wer den Staat zur Familie machen. .  will, zerstört beide. ‚Der Staat muß sich also hüten, die,  .  berechtigte Selbständigkeit der Familie anzutasten  Was wir im Vorhergehenden an der. Hand der  b’loßénfj  Vernunft über Staat und Familie gesagt haben, bestätigt  die Lehre der Päpste. In seinem  undschreiben Sapien- _  eder Mensch habe Gott _  tiae christianae?®) sagt Leo XIII., ,  zum letzten Zweck und müsse  urch ein tugendhaftes  Leben zu ihm gelangen, diesem Ziele müsse auch die Fa-  milie und der Staat dienen“. „Denn die menschliche Ge-  sellschaft hat von Natur aus nicht den Zweck, des Men-  schen Endziel zu sein, sie soll ihm vielmehr nur geeignete_  Hilfsmittel bieten, um zur Vollkommenheit zu gelangen!“  D  Z  er Staat ist also nicht Selbstzweck. Die Menschen 91nd  38 -Onéiroerit. 2,. 14.  —  *\ - Pokt. I5 1:  ‘‚  20) me ‚ 10. _Järyu}1gr'_ 1890.  —i1ae christianae?®) Sa Leo AÄLIT.,
ZUM Jetzten Zweck un musse rch eın tugendhaftes
Leben ıhm elangen, diesem Ziele mMUSSe auch die Fa-
milie und der taat dienen‘. „Denn die menschliche GE
seilschaft hat von Natur AaUus nicht den Zweck, des Men-
schen Eindziel se1In, S1e soll ihm vielmehr NUur geeignete
Hılfsmittel bleten, um ZU Vollkommenheit gelangen!”atürli  Rech  er Familie  n,  77  Reéhtékieß 'audé1ini hiuwérgrs‚e'tz_éfi,——" um i'hréfi Lusten zu  {rönen. Diese mußten in die Rechtsschranken zurück- -  gewiesen und gestraft werden. Der Rechtsschutz war also _  die ursprünglichste Aufgabe der Staatsgewalt. Daher  2  wurden die frühesten Regenten Richter genannt, wie dies  bei den Hebräern der Fall war. Auch Artemidorus sagt:)  66  „Die Alten nannten das Regieren Richten.  E  -  Bei weiterer Entwicklung des Gemei  nwesens stellte  sich aber bald heraus, daß der bloße Rechtsschutz. nicht  genügte, Es entstanden Bedürfnisse des Gemeinwesens,  für welche die einzelnen Familien nicht genügend sorgen  konnten und so durch gemeinsame Tätigkeit befriedigt _  werden mußten, wie z. B. Abwendung von inneren oder  äußeren Gefahren, Herstellung von Verkehrswegen, ge-.  meinsame Jagden oder Feste u. dgl. Diese zweite Aufgabe  der Förderung des Gemeinwohls durfte aber der ersten  e  Aufgabe des Rechtsschutzes nicht widersprechen. Was  nützte den Familien der Staat, wenn  /  sie iny ihm ihre  Rechte verlieren müßten?  Um die Familie ganz dem  Staate zu unterwerfen, hes  ruft man sich wohl auch auf die dem Staate notwendige  Einheit. Plato meinte, die größte Einheit mache den voll-  kommenen Staat aus. Deshalb wollte er den Staat an die:  Stelle der Familie setzen und ihm die Aufgaben .der Fa-  milien zuweisen. Gegen ihn zeigt Aristoteles!®) sehr gut,  daß nicht für alle. die. gleiche Einheit paßt. Die Einheit-  des Individuums ist größer als die der Familie und diese  größer als die des Staates. Wollte jemand die Familie zur  Einheit des Individuums bringen, so würde er die Familie  zerstören. Nun ist aber die Einheit der Familie größer  als die des Staates und wer den Staat zur Familie machen. .  will, zerstört beide. ‚Der Staat muß sich also hüten, die,  .  berechtigte Selbständigkeit der Familie anzutasten  Was wir im Vorhergehenden an der. Hand der  b’loßénfj  Vernunft über Staat und Familie gesagt haben, bestätigt  die Lehre der Päpste. In seinem  undschreiben Sapien- _  eder Mensch habe Gott _  tiae christianae?®) sagt Leo XIII., ,  zum letzten Zweck und müsse  urch ein tugendhaftes  Leben zu ihm gelangen, diesem Ziele müsse auch die Fa-  milie und der Staat dienen“. „Denn die menschliche Ge-  sellschaft hat von Natur aus nicht den Zweck, des Men-  schen Endziel zu sein, sie soll ihm vielmehr nur geeignete_  Hilfsmittel bieten, um zur Vollkommenheit zu gelangen!“  D  Z  er Staat ist also nicht Selbstzweck. Die Menschen 91nd  38 -Onéiroerit. 2,. 14.  —  *\ - Pokt. I5 1:  ‘‚  20) me ‚ 10. _Jäuuur'_ 1890.  —CT Staat ıst also nicht Selbstzweck. Die Menschen sındatürli  Rech  er Familie  n,  77  Reéhtékieß 'audé1ini hiuwérgrs‚e'tz_éfi,——" um i'hréfi Lusten zu  {rönen. Diese mußten in die Rechtsschranken zurück- -  gewiesen und gestraft werden. Der Rechtsschutz war also _  die ursprünglichste Aufgabe der Staatsgewalt. Daher  2  wurden die frühesten Regenten Richter genannt, wie dies  bei den Hebräern der Fall war. Auch Artemidorus sagt:)  66  „Die Alten nannten das Regieren Richten.  E  -  Bei weiterer Entwicklung des Gemei  nwesens stellte  sich aber bald heraus, daß der bloße Rechtsschutz. nicht  genügte, Es entstanden Bedürfnisse des Gemeinwesens,  für welche die einzelnen Familien nicht genügend sorgen  konnten und so durch gemeinsame Tätigkeit befriedigt _  werden mußten, wie z. B. Abwendung von inneren oder  äußeren Gefahren, Herstellung von Verkehrswegen, ge-.  meinsame Jagden oder Feste u. dgl. Diese zweite Aufgabe  der Förderung des Gemeinwohls durfte aber der ersten  e  Aufgabe des Rechtsschutzes nicht widersprechen. Was  nützte den Familien der Staat, wenn  /  sie iny ihm ihre  Rechte verlieren müßten?  Um die Familie ganz dem  Staate zu unterwerfen, hes  ruft man sich wohl auch auf die dem Staate notwendige  Einheit. Plato meinte, die größte Einheit mache den voll-  kommenen Staat aus. Deshalb wollte er den Staat an die:  Stelle der Familie setzen und ihm die Aufgaben .der Fa-  milien zuweisen. Gegen ihn zeigt Aristoteles!®) sehr gut,  daß nicht für alle. die. gleiche Einheit paßt. Die Einheit-  des Individuums ist größer als die der Familie und diese  größer als die des Staates. Wollte jemand die Familie zur  Einheit des Individuums bringen, so würde er die Familie  zerstören. Nun ist aber die Einheit der Familie größer  als die des Staates und wer den Staat zur Familie machen. .  will, zerstört beide. ‚Der Staat muß sich also hüten, die,  .  berechtigte Selbständigkeit der Familie anzutasten  Was wir im Vorhergehenden an der. Hand der  b’loßénfj  Vernunft über Staat und Familie gesagt haben, bestätigt  die Lehre der Päpste. In seinem  undschreiben Sapien- _  eder Mensch habe Gott _  tiae christianae?®) sagt Leo XIII., ,  zum letzten Zweck und müsse  urch ein tugendhaftes  Leben zu ihm gelangen, diesem Ziele müsse auch die Fa-  milie und der Staat dienen“. „Denn die menschliche Ge-  sellschaft hat von Natur aus nicht den Zweck, des Men-  schen Endziel zu sein, sie soll ihm vielmehr nur geeignete_  Hilfsmittel bieten, um zur Vollkommenheit zu gelangen!“  D  Z  er Staat ist also nicht Selbstzweck. Die Menschen 91nd  38 -Onéiroerit. 2,. 14.  —  *\ - Pokt. I5 1:  ‘‚  20) me ‚ 10. _Jäuuur'_ 1890.  —18) Oneiroerit,. C 1} Poht 11
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\nicht für den Staat Ha, 430ndern der Stäat ist für die Men-
schen da, CI soll ihrem Wohle diıenen.

In seinem KRundschreiben ber die Arbeiterfrage (KENOovarum) 'betont derselbe Papst, die erste Aufgabeder Staatsgewalt sSe1 der Rechtsschutz. „Der Bürger und
die Kamıiılie sollen nıcht Staat auigesaugt werden und
heiden soll die Freiheit der Bewegung gewahrt bleiben,
S weıt S1Ee N1IC dem öftfentlichen Wohl un em KRechte
anderer zuwıder SIN „Die RKRechte aller Staatsange-hörıgen sollen sorgfältig geschützt werden un die OHEeNT-
liıche Gewalt hat darüber wachen, daß jedem das Seine
hleibe und daß alle Hechtsverletzungen abgewehrt werden
der ihre Strafe iinden. “ Zu diesem Rechtsschutz xommt
dann die weiılere Aufgabe der Förderung des (eEMeEIN-
WO „Diejenigen, die den Staat regjıeren, MusSsen VOI
allem sıch bemühen, durch Gesetze un KEinrichtungenıhn gestalten, daß daraus naturgemäßh das Wohl
sowohl der Gesamtheıit als der Priıvatpersonen erwächst.
Was aber 1m Staat das öffentliche Wohl VOI: allem VeI-
langt, das ist Rechtschaffenheit der Sıtten un wohlgeord-
netes Familienleben, Achtung vor. Religion nd Recht,
mäßıge Autla C gerechte Verteilung der öffentlichen IZ9=-
sten un äah iches.‘

Dieselbe Lehre wıederhaolt Puuus 1n seinem Schrei-
ben (Divini illius Magıstr1)?! über die chriıistliche Erzie-
hung. Der Figenzweck des Laates, das Gemeinwohl
türlicher Ordnung „besteht In Friede un Sicherheit, W O-

annn die Kamıilie nd der Fınzelbürger 1Ur den Ge-
brauch ihrer Kechte Gewinn haben un zugleich im
Höchstmaß gelsl] CN un materıellen Wohles, sSoweıt ‚wn
sıch durch einträc Lıges un geordnetes ZLusammenwirken
aller 1n diesem Leben verwirklichen läßt. Zweilach ist
1Iso die Funktion der iIm Staate liegenden weltlichen Ge-
Wa Z schützen und zu /ördern, ber nicht. die Famıiılıe
der den Einzelmenschen quizusauSCH der sıch ihre
Stelle ZU setzen.:

Familie und Ehe
CT das; Nachdem WIT die allgemeinen Grundsätze üub

Verhältnis der Famılie ZU Staat dargelegt haben, wollen
WIT die Rechte der Famuilıe ın einıSCH der wichtigsten
Punkte näher bestimmen.

Die Grundlage der Famıilıe ist die Ehe Diese ist nıcht
S P DE  eine Irele Erfindung der Mensc_hen‚ sOndern eine vVoNn Gptt

“ Vom S I)_ezembe_r 1929.
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geirdf‘féné Einrichtüng. „Es muß‘, saét P1us XI 1n dem
Rundschreiben _ über die christliche Ehe??), „„als eIr-
rückbare und unantastbare Grundlage gelten: nıcht VO  an
Menschen: ist die Ehe eingesetzt und wiederhergestellt
worden, sondern von Gott. 1€ VOI Menschen, sondern
vom Urhebher der Natur selbst, VO Gott, un Vo Wieder-
hersteller der Natur, Christus dem Herrn, ist sS1e durch
Gesetze gesichert, ist S1Ee gefestigt un erhoben worden.
Diese (GGesetze können Iso In keiner Weise dem (zut-
tünken DUO  - Menschen, keiner entgegenstehenden Vereıin-
DArung, uch der (zatten NC unterworfen sein. Das ist
die Lehre der Heiligen Schrift (Gen I Dl 2 Z Mt 19,

{t.) das die ständige und allgemeine Erblehre der
Kirche, das die felerliche Entscheidung des heilıgen Kon-
Zz1Ls VOI Irient (Sessio 24), welches mıt den orten der
Heıligen Schriaiift selbst verkündet un bekräitigt: das LE
benslänglıche un unauflösliche Eheband un dessen Fın-
1€el un Festigkeit haben ott ZUE Urheber

WAar entsteht jede einzelne Ehe wesentlich durch
den Irelıen Vertrag der beiden Brautleute. „Dagegen ist
das Wesen der Eihe der menschlichen Freiheıit vollständig
entzogen, SO daß jeder, nachdem einmal dıe Fhe e1nNn-
SCSANSCH ist, unter ihren VOo ott stammenden (1esetzen
uınd wesentlichen Figenschaften steht..

Jeder ensch ıst befugt, eine Ehe einzugehen und
eın menschliches (,esetz annn ıhm dieses Recht ent-
zıehen. In der Enzyklika Rerum LLOVarUuIn schreıbt Papst
Leo 111 „In Bezug auft die Wahl des Lebensstandes ist
cS der Freiheit eines jeden anheimgegeben, entweder den
KHat Christi ZUIN enthaltsamen Leben befolgen der 1n
die Ehe tireten. Keın menschliches ((esetz annn dem
Menschen das naturliche un angeborene Recht auf die
Ehe entziehen, keines den Hauptzweck dieser durch (10T-
{es heılige Autorität seıt der Erschaffung eingeführten
LINnrichtung ırgendwie einschranken.“ Pius- XI. wieder-
haolt und bestätigt ciese Worte seines Vorgängers 1n dem
Kundschreiben ber die Ehe

Das ist eine sechr wichtige und weitt‘ragénde. Te
In manchen Staaten bestanden längere Zeıt Gesetze, wel-
che LLUFr denen die FEhe gestatteten, die ein bestimmtes
Vermögen besaßen. Das _ waren ungerechte und uch
schädliche Gesetze. Der mächtige Geschlechtstrieb und
das Verlan ach Nachkommenschait sıind Kräfte Ol
solcher AlIgemeinheit un Stärke, daß sS1€e immer die
osrohe Masse der Menschen ach siıch ziehen werden.

2‘3) Castı conm_1bij 'iro m SE Dezember j1930.
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Macht man ihnen E f_eéhtfhäß%e Ehe unmöglich, SO
nehmen S1Ee wılden Ehen der zur Irelen 1i.ebe ihre 7Za-
Mucht, un die olge ist eine grohe Zahl unehelicher Kın-
der; die tast ganz der Familienerziehung entbehren und
vielfach qaut die Verbrecherlaufbahn geraten.

Kann kein menschliches Gesetz dem Menschen das
natürhche eCc qaut die Ehe entzıehen, ergıibt sich
VO  un selbst, :was von.dem Vorschlag halten ist, der 1:
neuerer Zeit VO den verschiedensten Seiten gemacht
wurde, der s solle 1m Interesse der Züchtung einer
bessern Menschenrasse solchen Personen., die 1L eine
minderwertlige Nachkommenschait erhoffen lassen, durch
chırurgische Eingriffe die Zeugungsfähigkeıt entziehen.,
und Z WAarFr N1IC etwa bloß ZU Bestrafung schwerer Ver-
brechen, sondern allgemein auch en Unschuldigen, die
ZUL Klasse der Minderwertigen gehören. )Das waäare ein u1-

gerechter un schändlicher Mißbrauch der Staatsgewalt.
Selbst der einzelne Mensch darti ‚sıch nıcht willkürlich
verstümmeln, obwohl das Nutzniehungsrecht se1ines
Leibes hat Denn ist nıcht seın eigener Herr, sondern

stiımmten Lwecken verliehen. hat und die nicht nach
der Diener Gottes, dem der Schöpfer die Glieder @-

W iıllkür diesen Zwecken unbrauchbar machen darti
och 1e1 weniger dartf die Staatsgewalt Unschul-
dige eine soiche Maßregel anordnen. Merkwürdiger W eise
sınd gerade soliche Menschen die Befürworter dieser Maßbß-
regel,. die SONS nicht Worte CNUS iinden, dıe Würde
deı menschlichen Persönlich eıt L preisen.

Um diese schimpiliche Maßregel beschönigen, hat
geltend gemacht, der Mensch sSEe1I eın Glied de Staa-

tes un deshalb W1e€e jedes ((lıed HUr des Ganzen, des
Staates WESCH da ber der Mensch ıst nıcht bloßes (Glied
des Staates. Miıt Recht sagt der heilige Thomas:?3) „Der
Mensch ist nıcht mıt seinem ganzen eın un all em SC1-
nen quf den Staat hingeordnet.“ Er ist erster Stelle
Tür otft geschalfen. Er soll als freıe Persönlichkeit hlıe-
n]ıeden Gott dienen und dadurch Se1In ew1ges Ziel errel-
chen. Das ist seine erste un oberste Au{igabe, der alle 1r-
dischen Bestrebungen untergeordnet Sind. Zur Erfüllung
dieser Aufgabe hat ott dem Menschen seine Fähigkeiten
und ÖOrgane verliehen, damıt C S1e Ireı ach (xottes
Wiıllen gebrauche. Der Staat hat deshalb zein eCcC be-
lıebig ‚ über en
stümmeln.

enschen PE verTügen und ihn ZUuU

Die Ehe tsteht durch eihen Ireien Vertrag der
_läraütleutq Dieser. Vertrag 1st schon seiner „Natur ach

23) 921 qad
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innigv miıt er Heligion verknüpft. Hierüber sagt Pius AI
In seinem Rundschreiben ber die christliche Ehe „SChon
das Lacht der bloßen Vernunit, die Greschichtsquellen des
Altertums, die Stieie Überzeugung der Menschheit, die Sit-
ten und ebräuche aller Völker bekunden ZUTC Genüge,daß SO er Naturehe ein geWISsSSeT heıliger und relı-
Q1öSser Aharakter eignet, nıcht aqals etwas VO  a außen STIE

’Herangebrachtes, sondern iıhr Angeborenes, nıcht qls
durch Menschenwillkür Angenommenes, sondern VOoO der
Natur Hineingelegtes, weil die Ehe Gott ZU Urheber hat
und VOLN Anfang eINe Andeutung der Menschwerdung)des göttlichen Wortes war.?*) Der geheuigte Charakter
der Ehe, der 1n innıgem Zusammenhang steht mıt der Re-
11g10N un der Ordnung des Heiligen, ergıbt sıch us
ihrem göttlichen rSprung, den WIT berelits erwähnt ha-
ben, dann aus ihrem Wec. Kinder LÜr Gott das Leben
ZUu schenken un S1e tür ott erziehen SoOwl1e die Gatten
aul dem Wege christlicher Liebe und gegenseılt1ger Hiulfee’ natur  hen  echte. der  amilie  81  innigf mit der Rellgtotz Verknupft Hleruber sagt P1us XI.  in seinem Rundschreiben über die christliche Ehe: „Schon _  das Licht der bloßen‘ Vernunit, die Geschichtsquellen des  ;  Altertums, die stete Überzeugung der Menschheit, die Sit-  ten und Gebräuche aller Völker bekunden zur Genüge,  daß sogar der Naturehe ein gewisser heiliger und reli-  giöser Charakter eignet, nicht als etwas von außen an sie  °Herangebrachtes, sondern ihr Angeborenes, nicht als  durch Menschenwillkür Angenommenes, sondern von der  Natur Hineingelegtes, weil die Ehe Gott zum Urheber hat  und von Anfang an eine Andeutung der Menschwerdung  des göttlichen Wortes war.?*) Der geheiligte Charakter  der Ehe, der in innigem Zusammenhang steht mit der Re-  ligion. und der Ordnung des Heiligen, ergibt sich aus  ihrem göttlichen Ursprung, den wir bereits erwähnt ha-  ben, dann aus ihrem Zweck, Kinder für Gott das Leben  zu schenken und sie für Gott zu erziehen sowie die Gatten _  auf dem Wege christlicher Liebe und gegenseitiger Hilfe -  zu Gott zu führen, endlich aus der Betätigung der ehe-  lichen Naturaufgabe, die nach der Absicht Gottes, des  Schöpfers, Mittel zur Weitergabe des Lebens sein soll, so_  daß die Eltern sozusa  gen als Gehilfen in den Dienst der  Allmacht Gottes treten.   Durch Christus ist derEhex'reftrag zurh gnadén_spen—  denden Sakrament und zum Sinnbild seiner Vereinigung  mit der Kirche erhoben worden. Die christliche Ehe soll  nicht mehr bloß der Fortpflanzung des. Menschenge- .  schlechtes dienen, sondern auch; wie Leo XIII. sagt,?) der  Kirche Nachkommenschaft liefern, „Mitbürger der Hei-  ligen und Hausgenossen Gottes‘“ (Eph. 2, 19), damit „das’  Volk zur Anbetung und Verehrung des wahren Gottes  und unseres Erlösers Jesus Christus vermehrt und er- ;  zogen werde“ (Catech. Roman. c. 8). Dadurch hat die  christliche Ehe eine neue Würde und einen höchsten -  Adel erhalten, so daß sie dem Apostel als ein großes und -  überaus verehrungswürdiges Geheimnis erschien (Eph. 5, _  32). Unter Christen gibt es also keine Ehe, die nicht zu-  gleich ein Sakrament ist, und da die Verwaltung der Sa- _  x<ramente von Christus der Kirche anvertraut wurde, so _  untersteht die christliche Ehe der Jurisdiktion der Kirche,  wie das Konzil von Trient®) feierlich erklärt hat. Sie,  allein hat das Recht das Eheband  esetzlich zu regeln.  Nur _ die bürgerlicherl_ Reqhtsfolgen er Ehe unterstehen _  @2} Rundschreihen E  $  10. Februar 1880.  f30‘* XIII. Arcanum divinae- .é_'ap_ien‘tiael vo‘1v„i . ‘‚  ."))  Arcanum vom 10. Februar 1880.  S3 >Sessio 24  -L ott iühren, endlich Aaus der Betätigung der ehe-
liıchen Naturaufgabe, die ach der Absıicht Gottes., des
Schöpfers, Mittel ZUFEC W eıtergabe des Lebens seın soll, So
daß die Eltern SOZUSAaSCH als Gehilf en in den Dienst derAllmacht Gottes treten

Durch Christus ist der- EheVeftrag zZzum gnadenspen-denden Sakrament und ZU Sinnbild seiner Vereinigunge’ natur  hen  echte. der  amilie  81  innigf mit der Rellgtotz Verknupft Hleruber sagt P1us XI.  in seinem Rundschreiben über die christliche Ehe: „Schon _  das Licht der bloßen‘ Vernunit, die Geschichtsquellen des  ;  Altertums, die stete Überzeugung der Menschheit, die Sit-  ten und Gebräuche aller Völker bekunden zur Genüge,  daß sogar der Naturehe ein gewisser heiliger und reli-  giöser Charakter eignet, nicht als etwas von außen an sie  °Herangebrachtes, sondern ihr Angeborenes, nicht als  durch Menschenwillkür Angenommenes, sondern von der  Natur Hineingelegtes, weil die Ehe Gott zum Urheber hat  und von Anfang an eine Andeutung der Menschwerdung  des göttlichen Wortes war.?*) Der geheiligte Charakter  der Ehe, der in innigem Zusammenhang steht mit der Re-  ligion. und der Ordnung des Heiligen, ergibt sich aus  ihrem göttlichen Ursprung, den wir bereits erwähnt ha-  ben, dann aus ihrem Zweck, Kinder für Gott das Leben  zu schenken und sie für Gott zu erziehen sowie die Gatten _  auf dem Wege christlicher Liebe und gegenseitiger Hilfe -  zu Gott zu führen, endlich aus der Betätigung der ehe-  lichen Naturaufgabe, die nach der Absicht Gottes, des  Schöpfers, Mittel zur Weitergabe des Lebens sein soll, so_  daß die Eltern sozusa  gen als Gehilfen in den Dienst der  Allmacht Gottes treten.   Durch Christus ist derEhex'reftrag zurh gnadén_spen—  denden Sakrament und zum Sinnbild seiner Vereinigung  mit der Kirche erhoben worden. Die christliche Ehe soll  nicht mehr bloß der Fortpflanzung des. Menschenge- .  schlechtes dienen, sondern auch; wie Leo XIII. sagt,?) der  Kirche Nachkommenschaft liefern, „Mitbürger der Hei-  ligen und Hausgenossen Gottes‘“ (Eph. 2, 19), damit „das’  Volk zur Anbetung und Verehrung des wahren Gottes  und unseres Erlösers Jesus Christus vermehrt und er- ;  zogen werde“ (Catech. Roman. c. 8). Dadurch hat die  christliche Ehe eine neue Würde und einen höchsten -  Adel erhalten, so daß sie dem Apostel als ein großes und -  überaus verehrungswürdiges Geheimnis erschien (Eph. 5, _  32). Unter Christen gibt es also keine Ehe, die nicht zu-  gleich ein Sakrament ist, und da die Verwaltung der Sa- _  x<ramente von Christus der Kirche anvertraut wurde, so _  untersteht die christliche Ehe der Jurisdiktion der Kirche,  wie das Konzil von Trient®) feierlich erklärt hat. Sie,  allein hat das Recht das Eheband  esetzlich zu regeln.  Nur _ die bürgerlicherl_ Reqhtsfolgen er Ehe unterstehen _  @2} Rundschreihen E  $  10. Februar 1880.  f30‘* XIII. Arcanum divinae- .é_'ap_ien‘tiael vo‘1v„i . ‘‚  ."))  Arcanum vom 10. Februar 1880.  S3 >Sessio 24  -inıt der Kırche erhoben worden. Die christliche Ehe soll
nıcht mehr bloß der Fortpflanzung des Menschenge-schlechtes dienen, sondern auch; WwW1e€e Leo 1IL sagt,?) der
Kirche Nachkommenschatft lıiefern, „„Mitbür der He1-
lıgen un Hausgenossen (Grottes‘‘ (Eph z 19), damit „dasVolk ZU  - Anbetung und Verehrung des wahren (zottes_
und UNSeTES Krlösers Jesus Christus vermehrt un er-e’ natur  hen  echte. der  amilie  81  innigf mit der Rellgtotz Verknupft Hreruber sagt P1us XI.  in seinem Rundschreiben über die christliche Ehe: „Schon _  das Licht der bloßen‘ Vernunit, die Geschichtsquellen des  ;  Altertums, die stete Überzeugung der Menschheit, die Sit-  ten und Gebräuche aller Völker bekunden zur Genüge,  daß sogar der Naturehe ein gewisser heiliger und reli-  giöser Charakter eignet, nicht als etwas von außen an sie  °Herangebrachtes, sondern ihr Angeborenes, nicht als  durch Menschenwillkür Angenommenes, sondern von der  Natur Hineingelegtes, weil die Ehe Gott zum Urheber hat  und von Anfang an eine Andeutung der Menschwerdung  des göttlichen Wortes war.?*) Der geheiligte Charakter  der Ehe, der in innigem Zusammenhang steht mit der Re-  ligion. und der Ordnung des Heiligen, ergibt sich aus  ihrem göttlichen Ursprung, den wir bereits erwähnt ha-  ben, dann aus ihrem Zweck, Kinder für Gott das Leben  zu schenken und sie für Gott zu erziehen sowie die Gatten _  auf dem Wege christlicher Liebe und gegenseitiger Hilfe -  zu Gott zu führen, endlich aus der Betätigung der ehe-  lichen Naturaufgabe, die nach der Absicht Gottes, des  Schöpfers, Mittel zur Weitergabe des Lebens sein soll, so_  daß die Eltern sozusa  gen als Gehilfen in den Dienst der  Allmacht Gottes treten.   Durch Christus ist derEhex'ret*trag zurh gnaden__spen—  denden Sakrament und zum Sinnbild seiner Vereinigung  mit der Kirche erhoben worden. Die christliche Ehe soll  nicht mehr bloß der Fortpflanzung des. Menschenge- .  schlechtes dienen, sondern auch; wie Leo XIII. sagt,?) der  Kirche Nachkommenschaft liefern, „Mitbürger der Hei-  ligen und Hausgenossen Gottes‘“ (Eph. 2, 19), damit „das’  Volk zur Anbetung und Verehrung des wahren Gottes  und unseres Erlösers Jesus Christus vermehrt und er- ;  zogen werde“ (Catech. Roman. c. 8). Dadurch hat die  christliche Ehe eine neue Würde und einen höchsten -  Adel erhalten, so daß sie dem Apostel als ein großes und -  überaus verehrungswürdiges Geheimnis erschien (Eph. 5, _  32). Unter Christen gibt es also keine Ehe, die nicht zu-  gleich ein Sakrament ist, und da die Verwaltung der Sa- _  x<ramente von Christus der Kirche anvertraut wurde, so _  untersteht die christliche Ehe der Jurisdiktion der Kirche,  wie das Konzil von Trient®) feierlich erklärt hat. Sie,  allein hat das Recht das Eheband  esetzlich zu regeln.  Nur _ die bürgerlicherl_ Reehtsfolgen er Ehe unterstehen _  @2} Rundschreihen E  $  10. Februar 1880.  f30‘* XIII. Arcanum divinae- s_ap_ien‘tiael vofl;g„i . ‘‚  ."))  Arcanum vom 10. Februar 1880.  S3 >Sessio 24  -Zı werde“ (Catech. Roman. S) Dadurch hat die
christliche Ehe -eine Würde und einen höchstene’ natur  hen  echte. der  amilie  81  innigf mit der Rellgtotz Verknupft Hreruber sagt P1us XI.  in seinem Rundschreiben über die christliche Ehe: „Schon _  das Licht der bloßen‘ Vernunit, die Geschichtsquellen des  ;  Altertums, die stete Überzeugung der Menschheit, die Sit-  ten und Gebräuche aller Völker bekunden zur Genüge,  daß sogar der Naturehe ein gewisser heiliger und reli-  giöser Charakter eignet, nicht als etwas von außen an sie  °Herangebrachtes, sondern ihr Angeborenes, nicht als  durch Menschenwillkür Angenommenes, sondern von der  Natur Hineingelegtes, weil die Ehe Gott zum Urheber hat  und von Anfang an eine Andeutung der Menschwerdung  des göttlichen Wortes war.?*) Der geheiligte Charakter  der Ehe, der in innigem Zusammenhang steht mit der Re-  ligion. und der Ordnung des Heiligen, ergibt sich aus  ihrem göttlichen Ursprung, den wir bereits erwähnt ha-  ben, dann aus ihrem Zweck, Kinder für Gott das Leben  zu schenken und sie für Gott zu erziehen sowie die Gatten _  auf dem Wege christlicher Liebe und gegenseitiger Hilfe -  zu Gott zu führen, endlich aus der Betätigung der ehe-  lichen Naturaufgabe, die nach der Absicht Gottes, des  Schöpfers, Mittel zur Weitergabe des Lebens sein soll, so_  daß die Eltern sozusa  gen als Gehilfen in den Dienst der  Allmacht Gottes treten.   Durch Christus ist derEhex'ret*trag zurh gnaden__spen—  denden Sakrament und zum Sinnbild seiner Vereinigung  mit der Kirche erhoben worden. Die christliche Ehe soll  nicht mehr bloß der Fortpflanzung des. Menschenge- .  schlechtes dienen, sondern auch; wie Leo XIII. sagt,?) der  Kirche Nachkommenschaft liefern, „Mitbürger der Hei-  ligen und Hausgenossen Gottes‘“ (Eph. 2, 19), damit „das’  Volk zur Anbetung und Verehrung des wahren Gottes  und unseres Erlösers Jesus Christus vermehrt und er- ;  zogen werde“ (Catech. Roman. c. 8). Dadurch hat die  christliche Ehe eine neue Würde und einen höchsten -  Adel erhalten, so daß sie dem Apostel als ein großes und -  überaus verehrungswürdiges Geheimnis erschien (Eph. 5, _  32). Unter Christen gibt es also keine Ehe, die nicht zu-  gleich ein Sakrament ist, und da die Verwaltung der Sa- _  x<ramente von Christus der Kirche anvertraut wurde, so _  untersteht die christliche Ehe der Jurisdiktion der Kirche,  wie das Konzil von Trient®) feierlich erklärt hat. Sie,  allein hat das Recht das Eheband  esetzlich zu regeln.  Nur _ die bürgerlicherl_ Reehtsfolgen er Ehe unterstehen _  @2} Rundschreihen E  $  10. Februar 1880.  f30‘* XIII. Arcanum divinae- s_ap_ien‘tiael vofl;g„i . ‘‚  ."))  Arcanum vom 10. Februar 1880.  S3 >Sessio 24  -Adel erhalten, Sso daß sıe dem Apostel als eln sroßes und
überaus verehrungswürdiges (+eheimniıs erschıen (Eph. 5,
32) Unter Christen gıbt es 1so keine Ehe, die nıcht ZuU-
gleich eiIn Sakrament ist un da die Verwaltung der Sa-
<ramente von Christus der Kırche anvertraut wurde, Ssountersteht die christliche Ehe der Jurisdiktion der Kirche,

W1Ee das Konzil von Arient) fejerheh erklärt hat. Sie
allein hat das ecCc das LEheband esetzlich regeln.Nur die bürgerlichen KRechtstolgen Ehe unterstehene’ natur  hen  echte. der  amilie  81  innigf mit der Rellgtotz Verknupft Hreruber sagt P1us XI.  in seinem Rundschreiben über die christliche Ehe: „Schon _  das Licht der bloßen‘ Vernunit, die Geschichtsquellen des  ;  Altertums, die stete Überzeugung der Menschheit, die Sit-  ten und Gebräuche aller Völker bekunden zur Genüge,  daß sogar der Naturehe ein gewisser heiliger und reli-  giöser Charakter eignet, nicht als etwas von außen an sie  °Herangebrachtes, sondern ihr Angeborenes, nicht als  durch Menschenwillkür Angenommenes, sondern von der  Natur Hineingelegtes, weil die Ehe Gott zum Urheber hat  und von Anfang an eine Andeutung der Menschwerdung  des göttlichen Wortes war.?*) Der geheiligte Charakter  der Ehe, der in innigem Zusammenhang steht mit der Re-  ligion. und der Ordnung des Heiligen, ergibt sich aus  ihrem göttlichen Ursprung, den wir bereits erwähnt ha-  ben, dann aus ihrem Zweck, Kinder für Gott das Leben  zu schenken und sie für Gott zu erziehen sowie die Gatten _  auf dem Wege christlicher Liebe und gegenseitiger Hilfe -  zu Gott zu führen, endlich aus der Betätigung der ehe-  lichen Naturaufgabe, die nach der Absicht Gottes, des  Schöpfers, Mittel zur Weitergabe des Lebens sein soll, so_  daß die Eltern sozusa  gen als Gehilfen in den Dienst der  Allmacht Gottes treten.   Durch Christus ist derEhex'ret*trag zurh gnaden__spen—  denden Sakrament und zum Sinnbild seiner Vereinigung  mit der Kirche erhoben worden. Die christliche Ehe soll  nicht mehr bloß der Fortpflanzung des. Menschenge- .  schlechtes dienen, sondern auch; wie Leo XIII. sagt,?) der  Kirche Nachkommenschaft liefern, „Mitbürger der Hei-  ligen und Hausgenossen Gottes‘“ (Eph. 2, 19), damit „das’  Volk zur Anbetung und Verehrung des wahren Gottes  und unseres Erlösers Jesus Christus vermehrt und er- ;  zogen werde“ (Catech. Roman. c. 8). Dadurch hat die  christliche Ehe eine neue Würde und einen höchsten -  Adel erhalten, so daß sie dem Apostel als ein großes und -  überaus verehrungswürdiges Geheimnis erschien (Eph. 5, _  32). Unter Christen gibt es also keine Ehe, die nicht zu-  gleich ein Sakrament ist, und da die Verwaltung der Sa- _  x<ramente von Christus der Kirche anvertraut wurde, so _  untersteht die christliche Ehe der Jurisdiktion der Kirche,  wie das Konzil von Trient®) feierlich erklärt hat. Sie,  allein hat das Recht das Eheband  esetzlich zu regeln.  Nur _ die bürgerlicherl_ Reehtsfolgen er Ehe unterstehen _  @2} Rundschreihen E  $  10. Februar 1880.  f30‘* XIII. Arcanum divinae- s_ap_ien‘tiael vofl;g„i . ‘‚  ."))  Arcanum vom 10. Februar 1880.  S3 >Sessio 24  -<3) Rundschreiben
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°9) >Sessi0e’ natur  hen  echte. der  amilie  81  innigf mit der Rellgtotz Verknupft Hreruber sagt P1us XI.  in seinem Rundschreiben über die christliche Ehe: „Schon _  das Licht der bloßen‘ Vernunit, die Geschichtsquellen des  ;  Altertums, die stete Überzeugung der Menschheit, die Sit-  ten und Gebräuche aller Völker bekunden zur Genüge,  daß sogar der Naturehe ein gewisser heiliger und reli-  giöser Charakter eignet, nicht als etwas von außen an sie  °Herangebrachtes, sondern ihr Angeborenes, nicht als  durch Menschenwillkür Angenommenes, sondern von der  Natur Hineingelegtes, weil die Ehe Gott zum Urheber hat  und von Anfang an eine Andeutung der Menschwerdung  des göttlichen Wortes war.?*) Der geheiligte Charakter  der Ehe, der in innigem Zusammenhang steht mit der Re-  ligion. und der Ordnung des Heiligen, ergibt sich aus  ihrem göttlichen Ursprung, den wir bereits erwähnt ha-  ben, dann aus ihrem Zweck, Kinder für Gott das Leben  zu schenken und sie für Gott zu erziehen sowie die Gatten _  auf dem Wege christlicher Liebe und gegenseitiger Hilfe -  zu Gott zu führen, endlich aus der Betätigung der ehe-  lichen Naturaufgabe, die nach der Absicht Gottes, des  Schöpfers, Mittel zur Weitergabe des Lebens sein soll, so_  daß die Eltern sozusa  gen als Gehilfen in den Dienst der  Allmacht Gottes treten.   Durch Christus ist derEhex'ret*trag zurh gnaden__spen—  denden Sakrament und zum Sinnbild seiner Vereinigung  mit der Kirche erhoben worden. Die christliche Ehe soll  nicht mehr bloß der Fortpflanzung des. Menschenge- .  schlechtes dienen, sondern auch; wie Leo XIII. sagt,?) der  Kirche Nachkommenschaft liefern, „Mitbürger der Hei-  ligen und Hausgenossen Gottes‘“ (Eph. 2, 19), damit „das’  Volk zur Anbetung und Verehrung des wahren Gottes  und unseres Erlösers Jesus Christus vermehrt und er- ;  zogen werde“ (Catech. Roman. c. 8). Dadurch hat die  christliche Ehe eine neue Würde und einen höchsten -  Adel erhalten, so daß sie dem Apostel als ein großes und -  überaus verehrungswürdiges Geheimnis erschien (Eph. 5, _  32). Unter Christen gibt es also keine Ehe, die nicht zu-  gleich ein Sakrament ist, und da die Verwaltung der Sa- _  x<ramente von Christus der Kirche anvertraut wurde, so _  untersteht die christliche Ehe der Jurisdiktion der Kirche,  wie das Konzil von Trient®) feierlich erklärt hat. Sie,  allein hat das Recht das Eheband  esetzlich zu regeln.  Nur _ die bürgerlicherl_ Reehtsfolgen er Ehe unterstehen _  @2} Rundschreihen E  $  10. Februar 1880.  f30‘* XIII. Arcanum divinae- s_ap_ien‘tiael vofl;g„i . ‘‚  ."))  Arcanum vom 10. Februar 1880.  S3 >Sessio 24  -
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der Staafsgewalt. Die christiiche Ehe fofdert aber, wıe
die Kırche SChonNn oit erklärt hat, ach söttlichem
ZWEI Eigenschaften: Die Einheit, un wenn sie vollzogen
ist, dıe völlige Unauftösliıchkeit Lebzeıten der EKhe-
gatten. E1n Katholik kann Iso ach dem Gesagten keine
gıltıge Ehe eingehen, die VOIN der Kirche ZUL

rechtmäßigen he erlassenen Vorschritten nıcht beoh-
achtet

W em aber unterstehen die hen der Ungetauften,
deren heute uch 1n den christlichen Ländern Jeider S
viele Sıbt? uch diese Ehen dürfen nıcht dem Belieben
der Einzelnen überlassen werden, SONS hätten WITL hald
einen regellosen Geschlechtsverkehr ZU sröhten Scha-
den der Menschheit. Da die Kırche über die Ungetaulten
keine Jurisdiktion ausübt, zönnen diese hen der Neu-
heiden HUE VO Staat geregelt werden. Der Staat ist aber
in der Ordnung dieser hen wenıgstens das natur-
lıche Sıttengesetz gebunden, das ott allen Menschen 1NSs
Herz geschrieben hat uch dieses Gesetz gebietet, W1€
die Päpste schon wıederholt erklärt haben,?) nıcht LUr
die Eanheıit der LEihe, sondern uch die völlige Unauflös-
iıchkeit der rechtmäßig eingegangenen un vollzogenen
Ehe Es verstößt deshalb nıcht HUE das christlicheGesetz, sondern auch das Naturgesetz, 38881 eute
die Staaten tast allgemeın LUr viele Fälle die völlige Schei-
dung des Ehebandes gestatten. Das ist ber vielen och
LU wen1g. Weite Kreise der Neuheiden verlangen heute

der +he-mıt den Sozialisten noch weıtere „Erleichterun
scheidung‘. In mehreren Staaten sınd die Rıc ter Sar
ermächtigt, die Khescheidung auszusprechen, S1€e
glauben, den Khegatten ein Jängeres Zusammenleben nıcht
„zumuten ” dürfen. Damit wird die Khescheidung ganz
in das Belieben der Ehegatten un des Kıchters gestellt.

Da die Ehe eine VON3 ott getroffene Einrichtung AAl

Fortpflanzung des Menschengeschlechtes ist, dürien dıe
Khegatten die he NUur zu dıesem Zweck gebrauchen oder
O] W1e diesem Lweck nach der OÖrdnung der Natur ent-
spricht: Deshalb sagt Pıus XI 1ın seliner Kheenzyklıka:
‚Jeder G(Gebrauch der Ehe, heı dessen Vollzug der AKtT
durch die Wiıllkür der enschen seiner natürlichen ra
ZEET Weckung Neuen Lebens beraubt WIrd, verstö
das (‚esetz (10ttes und der atur, ıund die solches Iun,
beflecken ıhr (1eEWISsSEN muıt schwerer Schu

Um den Mißbrauch der Ehe Zu entschuldigen, hat
11a allerlei Gründe vorgebracht. Der Papst anerkennt,;

»7) Rundschreiben Quod apostolıcı vom Dezember 1878, ÄT-
Can un Yebruar 18.89,- Castı connubı1 vom 31 August 1930



283Z]athrei%x‚ Die naturlichen Rechte der F_ämilie.
daß die Vermeidung dieses Mißbrauches manchmal
schwere Lasten TÜr die Ehegatten D: Folge haben kann,
aber, 1ügt be1i S sınd keine Verhältnisse denkbar,
ıntier denen die Ehegatten nicht mıt Hılfe der göttlichen
(nade ihrer Pflicht tireu bleiben und die eheliche Keusch-
heıt VOIN jener entehrenden Makel rein bewahren zönn-
ten Direkt annn der Staat ohl nıchts ausrichten
dieses Verbrechen, ohl aber kann indirekt manches
Lun durch Verhinderung des schmachvollen Handels mıt
Schruiten, dıie Anweisungen diesem Verbrechen ent-
halten,; oder mıt Werkzeugen, die demselben dienen.

Um ber den Khegebrauch nıcht ber Gebühr eINZU-
schränken und die (Jatten schweren sıttlıchen Gefahren
auszusetzen, muß man wohl merken, Was Papst Pıus XI
In der Eheenzyklika sagt: „Jene Eheleute handeln nıicht
wıder die Natur, die 1n natürlicher W eise VOI inrem
Rechte Gebrauch machen, obwohl AUSs ihrem J1un infolge
natürlicher Umstände, selen ecSs bestimmte Zeıten der g-
WISSe Mängel der Anlage, Leben nıcht entstehen
kann. Denn gibt 1n der he selbst, W1€ 1n dem (Ge-
arauch des Eherechtes uch Zwecke zweıter Ordnun
die wechselseitige Hılfe, die Betätigung der ehelichen
Liehe un die Regelung des natürlichen Verlangens,
/wecke, die anzustreben den EKhegatten keineswegs unter-
sagt ist, vorausgesetzt, daß dıie Natur des Aktes und - damıt
seine Unterordnung unter das Hauptziel nıcht angetastet
WIrd.::

Eın anderes Verbrechen, das eute die Familie un
damıt die Gesellschaft bedroht, ist der Kampf
Adas keimende en ım Mutterschoße. Sehr viele CeI-
zlären den Abortus der die direkte Tötung des keıimen-
den Lebens: TÜr erlaubt, wenı1gstens gewichtige
Gründe vorhanden SINd, cdie mıiıt em Namen-: „mediz1-
nısche”, „„soz1ıale:‘ oder „eugenische Indıkationen he-
zeichnet werden. Sie verlangen deshalb In en genannten
rällen, daß die Staatsgewalt die Tötung des keimenden
„‚ebens straflos hingehen lasse. Man beschönıgt dieses
Vorgehen  e unter dem Vorwand, die Multter dürife das Kind,
das ihrem Leben der ihrer Gesundheıt Gefahren bringt,
qis einen ungerechten An relıler behandeln und oten

ber wer wollte eın ind im Mutterschoß einen u
serechten Angreıler nennen? uch einen Notstand, der
DIS direkten Tötung eines Schuldlosen geht, gıbt C
nıcht Nachdem der aps dieses Verbrechen verurteilt
hat, tLährt &1: Iort ‚„Die Staatslienker un Gesetzgeber dür-
ten N1IC vergessen, daß acC. der staatlichen AutorI1-
t(at ist, du1f0h zweckmäßige Ggsetze_: und trafen das 1e:
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en der Unschüldigen zu schützen, und zwaf um so mehr,
je weniger. das gefährdete Leben sıch selber schützen
kann. Und hier stehen. doch erster Stelle die Kinder,
die die Multter noch unter dem Herzen ra Sollte Je-
doch ‘ die öffentliche Gewalt diesen Kleinen nicht allein
den Schutz versagenl, S1€e vielmehr durch iıhre Gesetze und
Verordnungen en Händen der Arzte der anderer ZI1
Tötung überlassen, dann möge S1€ sich erinnern, daß ott
der Rıchter un Rächer unschuldigen Blutes 1st, das von
der rde ZU Himmel schreıit.“

Iie Gesetzgeber, weilche die Tötung der üngeborenen
<inder ungestralt Jassen, zönnen sıch nıcht damıt ent-
schuldigen, daß S1e diese Tötung nıcht LÜr erlaubt C1I-

klären, sondern bloß nıcht traien Denn ist ihre he1-
lıge Pflicht, sS1e verhindern un die srohe Masse be-
rachtet meılstens das als erlaubt, was dıe (zesetze UuNSC-
stratt durchgehen lassen. Miıt ec sagt Pius A ın der
Eheenz zlıka: S mangelt nicht Al solchen, die glauben,
daß al es, Was die staatlichen. (zesetze gestatien der
wenigstens nicht bestrafen, ihnen. auch ach dem Sıtten-
geselz erlaubt sel, der dıe iien die Stimme ihres
(Gewissens ZUE Tat schreıten, weıl S1e Gott nıcht fürchten
und sehen, daß S1€ uch VOoO menschlichen (Jesetze TÜr
sıch nıchts tfürchten haben So werden S1e U: oft
S1IC. selbst un vielen anderen ZU1I1 Verderben.‘“

Kıs bleibt uis och das Rechtsverhältnıs der Ehe-
gatien untereinander betrachten. Sınd Mannn und Frau
vollständig gleichberechtigt? Das behaupten eute -
zählige. Sie wollen die Frau emanzıplieren, un ZW al in
doppelter Beziehung, zunächst VOoO jeder Unterordnung
1n der he un Familie; sodann V ONl jeder Unterordnung
im sozlalen un politischen en

In der Ehe soll jede Gehorsamspflicht der Frau be-
seitigt werden. Die Frau oll_ das Recht aben, ohne
Wissen un selbst gegen den Willen des Mannes ihr el e...

NCS Gewerbe, inre An elegenheıten un Geschätte se b-
ständıg betreıben, Rücksicht auf das, was dabeı
AaUs Kindern, Gatten und der anzen Familie wird. Die
Forderung dieser Gleichheit ist eider 1n die deutsche Ver-
fassung auigenommen worden, die?® bestimmt: „Sie (die
Ehe beruht au{i der Gleichberechtigung der beiden (GTJe-
schlechter.“ So hne Einschränkung hingestellt, ist diese
Forderung 1m Widerspruch mıt der Lehre des Christen-
LUMS. Der heilige Paulus: schreıibt (Eph J. 22110 „Die
Weiber sejen ihren Männern untertänig wıe dem qurn‚

28) Im Artfkel 119



der

enn er Mann 1st das Hau dés‚ Weibeé, wie Christus
ist.das Haupt der Kirchei“ Dasselbe lehrt der Apostelfürst
(1 Pet 9 FE Nach Papst Leo XL - ist der Man derLeiter der Famiuie und das Haupt - der Frau;??)

La  ea {111 em ManneDie wahre Rechtsgleichheit der
hesteht ach Pius AL hinsichtlich der Persönlichkeits-
rechte und der Mensc enwürde und 1n dem, Was dem
Vertrag entspringt und der Ehe eigentümlich ist. Hiıerin
erireuen sıch in der Lat hbelde (satten gleicher Rechte und
haben gleiche Pflichten In Bezug au{ die Ehe gehört der
Mann der Frau WwW1e€e die Tau dem Manne. Der Männ hat
keın Recht aut Nebenhiebschaiten. Beide schulden sıch
unverbrüchliche Jreue bıs ZU Tode, beide schulden sıch
auch innıge Liebe und Achtun Die Frau 15 nıcht die
Sklavın, sondern dıe (efährtin und Freundın des Mannesdıe dieser ehren und Leben soll

Diese berechtigte Gleichheit 1881 den ehelicheh Bezie-
hungen schließt aber; wWwW1€e der aps H der angeführten
Stelle sagt, eine gewI1sse Ungleichheit un Abstufung, wıe
sS1e das Familienwohl un die notwendige KEinheit.und
Festigkeıt der häuslichen.: Gemeinschait und Ordnung iOr-
dert, nıcht AaUuUuSs (zewiß soll alles möglichst gemeinsam
vereinbart werden. ber W} diese in1gung nicht
zielt wird, bedarft einer Autorität, die das entscheidende
Wort richt: Und der von der atur bezeichnete JIräger 73 DA
dieser ulOorıla In der Familie ist der Vater, der durch-
schniıttlich die zum Schutz und der Leıtung der Familıe
nötigen Eigenschaften ın höherem Grade besıiıtzt als die
Frau. Ir sehen denn auch, daß be1ı allen Völkern derMann- an der Spitze der Familie steht. GE E SEAAber nıcht LLUL 1n der Familie, sondern. im - ganzen
sozıalen und politischen Leben wıll man die Frau In
jeder Beziıiehung dem Manne gleichberechtigt wWISsSen.

In manchen Staaten hat man dieses Zaiel schon er-
reicht. Die Frau soll immer mehr AaUuSs der Familie heraus
1n das öffentliche Leben gezogen werden und viele Frauen
sınd wie hypnotisiert VONXM diıesem Gedanken der sozlalen
und politischen Gleichberechtigung. Wır fürchten aber,
die Famlilie werde
haben die K_os_t_gn dieser Zu t_ragenl

Eine Frau, dıie i%ier, an der noch mehr Kindern
das Leben schenkt und sS1Ee gut und sorgfältig erzieht. und
zugleich TÜr den Gatten und das nNze Hauswesen emsig
sorgl, hat keine Zeıt Z großer u nachhaltiger Lätigkeıt

29) Princeps familiae et caput mulenS Encyel. TCANUM.
Castı connubil.
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im öfie'ntlié:hen Leben. v Fur jedes efnzelne Kind hifnmf die
Schwangerschaft, die Niederkunift, dıe Kindespflege und
die. Erziehung bıs ZUIM oder Jahre einen langenZeıitraum eın, und W?ihrend_‘ die Erziehung eines Kiındes
1m Gange ist, WIrd eın zweıtes un drittes geboren, miıt
dem die Erzıiehung wıeder VO  a OÖOTrNe anfangen muß. Wer-
den un vier Ooder mehr Ainder seboren, nımmt diese
Erziehungstätigkeit tast die ganze Lebenstätigkeit der
Frau ın Anspruch. Die Natur selbst weıst iıhr diıe Erzie-
hung wenigstens 1ın den ersten hıs Jahren tast AaUuS$s-
schließlich Z diese nımmt ihre täglıche Sorgfalt 1n An-
spruch und 1äGt für sozlale und politische Jätigkeit N1IC
die notwendige Muße Denn die sozlale un politischeTätigkeit, die heute schwierig un verwickelt 1St, verlangtuch eine sründliche Vorbereitung, eine stet1 Übersicht
ber die ME  e aufsteigenden Probleme und Jäßt sıch n1ıC
bloß nebenbei besorgen. Kıne Frau, die eine iIrgendwiebedeutende Roile 1m öffentlichen Lehen spielen WIill, wırd
bald in die Versuchung kommen, die Zahl der Kinder
beschränken der ihre Krziehung und den Haushalt ZU
vernachlässigen.

Mıt Kecht zeıgt Pıus XI In der LEhe-Enzyklika die Ge®
Lahren dieser ungesunden Bewegung. 95  Je sozlale Eiman-
zıpation wıll die Frau dem Kreise der häushlichen
Pflichten un Sorgen t1ür Kinder un Familie entheben,

S1€e Irel zu machen L1r ihre angeborenen Neigungen,damıit S1IE sıch anderen Berufen und Amtern, uch solchen
des öffentlichen Lebens wıdmen ann Aber das ist keine
wirkliche Bejreiung der Frau, S1€e enthält nıiıcht jene der
Vernunft entsprechende un gebührende Freiheit, WIe S1€e
die hehre Auf abe der Frau un Gattin eriordert. S1e ist
eher eine Ver erbnis des weıblichen Empfindens un der
Mutterwürde, eine Umkehrung der SaNZeEN Familienord-
NUNg, daß der (Jatte der Gattın, die Kinder der utter,
die Familie un Hausgenossenschaft der STEeTSs wach-
5a Hüterin und Wächterin beraubht werden. Diese
falsche Freiheit un unnatürliche Gleichstellung mit dem
Manne WIird sıch EL eigenen Verderben der Frau AULS-
wiırken. Denn WEeNN S1€e einmal VO der ohe un dem
Ihron herabsteigt, dem s1€e innerhalb der Familie durch
das KEvan elıum erhoben wurde, wIrd S1€e bald (vielleichtwenıger außeren Scheine nach, ohl aber 1n Wirk-
lıchkeit) 1n die rühere Sklavenstellung zurückgedrängtund WI1€ ım Heiıdentum einem
Mannes werden.“

bloßen erkzeug des

Diese ernsten nd tief wahren Worte des Stellver-
tr‘&;ters Christi werden{ hoffentlich be1l allen katholischen
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Frauen die Beachtung finden, die sS1e verdienen. Der al
sche Schein der Freıheit hat schon viele in die Irre g-

Nıe dar{ti die Frau vergessen: Der Mannn ist U ein-
mal physısch stärker qls dıe Frau, und verhert der Mann
die gebührende Achtung der Frau, wırd S1€e seine
Sklavın, W1€ WITr 1es 1m Heidentum überall sehen.

(Fortsetzung und Schluß folgt.)

Fyolutionismus und r‘eligiü$-siftlich@ Weltanschmwung,Von Univ:-Prof. Dr NLOoN eıtz ın München.
Was die glaubensieindliche Wissenschaft der Katlıo-

lischen Glaubenswissenschait ach der miıttelalterlichen
Methode scholastischer Spekulatıon aıt hochtönenden
Worten ZU Vorwurfe maCc treibt S1e selbst durch die
YTat ungescheut DIS ZUu Übermaß: aprliorıstische Deduk-
105 der Konstruktion eines abstrakten Gedanken-
Systems ‚ohne empirische Induktion der Beachtung
der zonkreten Wirklichkeitserfahrung. Der Freidenker
Kousseanu hat mıt seliner schwärmerischen Kinbildungs-
kraft ın der von der Kultur och unberührten Mensch-
heıtszone der primıtıven Völker der Wıldnıs die ort-
erhaltung eines paradıesisch reinen . und en Urzu-
standes sıch erträumt, VO welchem durch den verderb-
lichen Eunfliuß er Kultur dıe Menschheit immer mehr
herab esunken sel, und daher dıe Losung ausgegeben:
Zurüc ZU Natur! Diese Utopte VvVom durchaus CI-
dorbenen Naturmenschen 1n den tropischen Urwäldern
ist durch Naturforscher W1e€e Alexander v. Humboldt un
Virchow angesichts der rauhen Wirklichkeit zunichte
gemacht worden un der Religionswissenschaftler Vıktor
N Strauß - Torney‘) hat darüber die Lauge atzenden
Spottes ausSgegOSsSCNh: „Der ensch, der, 1n Sinnlichkeıit
untergetaucht, VOL allem NUr’, W1€e das Tier, Tür seine
Nahrung und Fortpflanzun und die damıt verbundenen
Begierden und Leidenscha ten lebt, außerdem, WEeN
N1IC faulenzt, entweder .ın trunkener ust umherspringt
der heult und mordet, ja seinesgleichen mıt Behagen
irıßt, dari I11A11 den einen Naturmenschen und ordensolcher. Geschöpfe. Naturvölker NeNNeEN

Eine solche übertriebene Reaktion ist freilich durch
ungerechtfertigte Verallgemeinerung des Kannıiıbalismus
zuweıt gegangen. S1e beruht auf oberflächlicher, einsel-

ö ESsSays ZUTr ällgemeinen Religionswissenschaft{ 1879,


